
Rhein-Kreis Neuss 
  

Neuss/Grevenbroich, 20.06.2014  
 
An die   
Mitglieder des Kreistages 
 
nachrichtlich: 
An die Dezernenten 
 

Einladung 
zur 2. Sitzung 

des Kreistages 
(XVI. Wahlperiode) 

am Dienstag, dem 01.07.2014, um 15:00 Uhr 

Kreishaus Grevenbroich 
Kreissitzungssaal (1. Etage) 

Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich 
(Tel. 02181/601-2171 und -2172) 

 Im Anschluss an den nichtöffentlichen Teil der Kreistagssitzung findet eine 
 Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Grevenbroich GmbH statt. 

TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
 
 1.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der 

Beschlussfähigkeit 
 

   
 2.   Verpflichtung und Einführung eines/von 

Kreistagsabgeordneten 
 

   
 3.   Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien  
   
 4.   Verteilung der stellvertretenden Vorsitze von Ausschüssen 

und Gremien 
Vorlage: 010/0120/XVI/2014 
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 5.   Landschaftsverband Rheinland 

Vorlage: 010/100/XVI/2014 
 

   
 5.1.   Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder 

Vorlage: 010/101/XVI/2014 
 

   
 5.2.   Wahl der Reservelisten bzw. einzelner Bewerber aus den 

Reservelisten 
Vorlage: 010/102/XVI/2014 

 

   
 6.   Wahl von Mitgliedern des Regionalrates 

Vorlage: 61/0121/XVI/2014 
 

   
 7.   11. Änderung des Landschaftsplanes des Rhein-Kreises Neuss 

Teilabschnitt I - Neuss - (Aufnahme eines 
Landschaftsschutzgebietes in der Norfbachaue in den 
Landschaftsplan) 
hier: 
Aufstellungsbeschluss des Kreistages zur Durchführung der 
11. Änderung des Landschaftsplanes I - Neuss - 
Vorlage: 61/103/XVI/2014 

 

   
 8.   2. Änderung des Landschaftsplanes VI – 

Grevenbroich/Rommerskirchen - (Auf-nahme von 
Landschaftsschutzflächen gem. Änderungsverordnung der 
Bezirksre-gierung v. 19.02.2008) 
hier: 
a) Beschlussfassung des Kreistages zu den Anregungen und 
Bedenken aus der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange, der Naturschutzverbände, des Bei-rates bei der 
Unteren Landschaftsbehörde und der Bürger, 
b) Satzungsbeschluss der 2. Änderung des Landschaftsplanes 
VI – Greven-broich/Rommerskirchen - durch den Kreistag. 
Vorlage: 61/104/XVI/2014 

 

   
 9.   9. Änderung des Landschaftsplanes I - Neuss - (Aufnahme 

von Landschaftsschutzflächen gem. Änderungsverordnung 
der Bezirksregierung v. 19.02.2008) 
hier: 
a) Beschlussfassung des Kreistages zu den Anregungen und 
Bedenken aus der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange, der Naturschutzverbände des Beirates 
bei der Unteren Landschaftsbehörde und der Bürger, 
b) Beschluss durch den Kreistag zur Erarbeitung des 
Entwurfes und der Durchführung der Offenlage. 
Vorlage: 61/105/XVI/2014 

 

   
 10.   Erweiterung der Schule am Chorbusch in Dormagen um den 

Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung 
Vorlage: 40/106/XVI/2014 
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 11.   Neue Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im 

Rahmen der offenen Ganztagsschule 
Vorlage: 40/107/XVI/2014 

 

   
 12.   Neue Satzung für das Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss 

Vorlage: 51/0112/XVI/2014 
 

   
 13.   Änderung der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die 

Erhebung von Elternbeiträgen im Zusammenhang mit dem 
neuen Förderverfahren von Kindern mit Behinderung in 
Tageseinrichtungen für Kinder nach KiBiz - NRW mit Beginn 
des Kindergartenjahres 2014/2015 
Vorlage: 51/0113/XVI/2014 

 

   
 14.   Änderung der Betriebssatzung für die Seniorenhäuser des 

Rhein-Kreises Neuss 
Vorlage: 507/0122/XVI/2014 

 

   
 15.   Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme der 

Aufgaben nach dem Landesbetreuungsgesetz der Stadt 
Grevenbroich durch den Rhein-Kreis Neuss 
Vorlage: ZS2/0111/XVI/2014 

 

   
 16.   Anträge  
   
 16.1 Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum 

Thema "Verbraucherberatung im Rhein-Kreis Neuss" vom 
17.06.2014 

 

   
 17.   Mitteilungen  
   
 18.   Anfragen  
   
 19.   Einwohnerfragestunde  
   

Nichtöffentlicher Teil: 
 
 1.   Personalangelegenheiten  
   
 2.   Jahresabschluss 2013 der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-

Kreises Neuss GmbH 
Vorlage: III/3251/XV/2014 

 

   
 3.   Änderung des Ergebnisabführungsvertrages mit der 

Kreiswerke Grevenbroich GmbH 
Vorlage: III/3252/XV/2014 

 

   
 4.   Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss - Bilanz zum 

31.12.2013 
Vorlage: 507/0115/XVI/2014 
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 5.   Beratung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013, des 

Geschäftsberichtes 2013 sowie des Prüfungsberichtes 2013 
des Kreiskrankenhauses Dormagen 
Vorlage: 540/0123/XVI/2014 

 

   
 6.   Beratung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013, des 

Geschäftsberichtes 2013 sowie des Prüfungsberichtes 2013 
des Kreiskrankenhauses Grevenbroich St. Elisabeth 
Vorlage: 540/0124/XVI/2014 

 

   
 7.   Zielplanung für das Kreiskrankenhaus Dormagen 

Vorlage: 540/0125/XVI/2014 
 

   
 8.   Anträge  
   
 9.   Mitteilungen  
   
 10.   Anfragen  
 
 
 
 
 
Hans-Jürgen Petrauschke 
Landrat 
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Für die Vorbesprechungen stehen den Fraktionen in der Zeit von 14.00 - 15.00 Uhr folgende 
Räume im Sitzungsbereich des Kreishauses Grevenbroich zur Verfügung: 
 
CDU-Fraktion: Besprechungsraum V/VI 
 1. Etage 
 02181/601-2050/2060 
 
SPD-Fraktion: Besprechungsraum I 
 Erdgeschoss 
 02181/601-2110 
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Besprechungsraum IV 
 Erdgeschoss 
 02181/601-2140 
 
FDP-Fraktion: Besprechungsraum III 
 Erdgeschoss 
 02181/601-2130 
 
Die Linke/Piraten-Fraktion: Besprechungsraum II 
 Erdgeschoss 
 02181/601-2120 
 
Fraktion UWG/Die Aktive  Besprechungsraum 0.02 
 Erdgeschoss 
 02181/601-1117 
 
Parkplätze stehen in der Tiefgarage des Kreishauses Grevenbroich, Einfahrt "Am 
Ständehaus", zur Verfügung. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Parken auf dem Rondell vor dem 
Haupteingang des Kreishauses Grevenbroich nicht gestattet ist!  
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  20.06.2014

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/0120/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Verteilung der stellvertretenden Vorsitze von Ausschüssen und Gremien 
 

Sachverhalt: 

Nach § 41 Absatz 7 KrO NW sollen sich die Fraktionen des Kreistages über die Verteilung der 
Vorsitze und stellvertretenden Vorsitze in den Ausschüssen und Gremien, für die § 41 Absatz 
7 KrO NW unmittelbar oder mittelbar Anwendung findet, einigen. Es handelt sich dabei um 
folgende aufgrund spezialgesetzlicher Bestimmungen zu bildende Ausschüsse und Gremien: 
 
1. Wahlprüfungsausschuss für die Kreistagswahl 
2. Rechnungsprüfungsausschuss 
3. Schulausschuss 
4. Krankenhausausschuss 
5. Betriebsausschuss der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss 
 
und die für die XVI. Wahlperiode gebildeten freiwilligen Ausschüsse und Gremien. 
 
Kommt diese Einigung zustande und wird ihr nicht von einem Fünftel der Kreistagsmitglieder 
widersprochen, so bestimmen die Fraktionen die Ausschuss- und Gremienvorsitzenden und 
stellvertretenden Ausschuss- und Gremienvorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüssen 
und Gremien angehörenden Kreistagsmitglieder. (§ 41 Abs. 7 Satz 1 KrO NW) 
 
Für den Fall, dass eine Einigung nicht erzielt wird, regelt § 41 Absatz 7 KrO NW das weitere 
Verfahren wie folgt:  
 
"Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, werden den Fraktionen die Ausschussvorsitze 
in der Reihenfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen 
der Fraktionen durch 1, 2, 3 usw. ergeben; mehrere Fraktionen können sich 
zusammenschließen. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Landrat zu 
ziehen hat. Die Fraktionen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, in der 
Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen die Vorsitzenden. Scheidet ein Aus-
schussvorsitzender während der Wahlzeit aus, bestimmt die Fraktion, der er angehört, ein 
Kreistagsmitglied zum Nachfolger. Die Sätze 1 bis 5 gelten für stellvertretende Vorsitzende 
entsprechend." 

Ö  4
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D er stellvertretenden Vorsitze in den Ausschüssen und Gremien wurde in die 
. Sitzung des Kreistages vertagt.  

e Einigung der Kreistagsfraktionen über die Verteilung der 
s- und Gremienvorsitze - ohne Widerspruch/mit dem Widerspruch 

ie Verteilung d
2
 

eschlussempfehlung: B

Der Kreistag nimmt folgend
stellvertretenden Ausschus
von weniger als einem Fünftel der Kreistagsmitglieder -zustimmend zur Kenntnis:  
 
Ausschuss/Gremium stellv. Vorsitz 
Ausschuss für 

enschutz 

  
Rettungswesen, Feuer- 
und Katastroph
Finanzausschuss   
Liegenschaftsausschuss   
Kulturausschuss   
Nahverkehrs- und 
Straßenbauausschuss 

  

Personalausschuss   
Planungs- und 
Umweltausschuss 

  

Sozial- und 
Gesundheitsausschuss 

  

Sportausschuss   
Wahlprüfungsausschuss   
Rechnungsprüfungsauss
chuss 

  

Schulausschuss   
Krankenhausausschuss   
Betriebsausschuss der 
Seniorenhäuser 

  

 
Daneben soll nach Möglichkeit die Vorsitze in folgenden Ausschüssen/Gremien wie folgt 
esetz werden: 

mium stellv. Vorsitz 

b
 
Ausschuss/Gre
Jugendhilfeausschuss   
Polizeibeirat   
Aufsichtrat Kreiswerke 
Grevenbroich GmbH 

  

Partnerschaftskomitee 
Europäische Nachbarn 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  02.06.2014

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/100/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Landschaftsverband Rheinland 
 

Sachverhalt: 

Nach § 7 b der Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) hat der Kreistag des Rhein-Kreises 
Neuss bis spätestens 09.08.2014 die Mitglieder der Landschaftsversammlung zu wählen 
(Wahlzeitraum 23.06. – 09.08.2014). Die Mitglieder werden in geheimer Abstimmung 
gewählt. Zum Auszählen bestellt der Landrat Wahlhelfer.  
 
Jedes Kreistagsmitglied hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme werden – in einer 
Listenwahl – vier Mitglieder und zugleich für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied, das beim 
Ausscheiden des mit der Erststimme gewählten Mitglieds nachrückt, gewählt; die 
Zweitstimme ist für die Wahl einer Reserveliste bzw. eines Reservelistenbewerbers 
bestimmt.  
 
Als Mitglieder und Ersatzmitglieder wählbar sind  

- die Mitglieder der Vertretungen der Mitgliedskörperschaften sowie der 
kreisangehörigen Gemeinden,  

- Beamte, Angestellte und Arbeiter der Mitgliedskörperschaften sowie der 
kreisangehörigen Gemeinden. Dieser Personenkreis muss die Voraussetzung des 
passiven Wahlrechts erfüllen. 

 
Der Landschaftsausschuss überprüft anhand zugeleiteter Unterlagen die Ordnungsmäßigkeit 
der Wahlen in den Mitgliedskörperschaften und stellt fest, wie viele Erststimmen auf die 
einzelnen Listen und wie viele Zeitstimmen für die einzelnen Reservelisten abgegeben 
worden sind, sowie welche Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Erststimme und welche 
Mitglieder aus den Reservelisten mit Zweitstimme gewählt sind. Das Ergebnis wird vom 
Direktor des Landschaftsverbandes unverzüglich öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
 
Anlagen: 

LVerbO 

Ö  5
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Landschaftsverbandsordnung  
für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerbO) 

 
 

§ 7 b  
Bildung der Landschaftsversammlung 

(1) Die Vertretungen der Mitgliedskörperschaften wählen innerhalb von zehn Wochen nach 
Beginn ihrer Wahlzeit die Mitglieder der Landschaftsversammlung. Jedes Mitglied der 
Vertretung einer Mitgliedskörperschaft hat zwei Stimmen, eine Erststimme für die Wahl der 
auf die Mitgliedskörperschaft entfallenden Mitglieder und Ersatzmitglieder sowie eine 
Zweitstimme für die Wahl der für das Gebiet des Landschaftsverbandes aufgestellten 
Reserveliste einer Partei oder Wählergruppe. Wählbar sind die Mitglieder der Vertretungen 
und die Beamten, Angestellten und Arbeiter der Mitgliedskörperschaften sowie der 
kreisangehörigen Gemeinden. Über die Reservelisten sind auch auf Reservelisten für die 
allgemeinen Wahlen zu den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften benannte Bewerber 
wählbar. Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes des Landschaftsverbandes dürfen 
nicht Mitglieder der Landschaftsversammlung oder eines Fachausschusses sein; diese 
Einschränkung gilt nicht für Inhaber eines Ehrenamtes. 

(2) Auf jede Mitgliedskörperschaft entfällt bis zu einer Einwohnerzahl von 100 000 ein 
Mitglied. Für jede weiteren 100 000 Einwohner sowie für eine Resteinwohnerzahl von mehr 
als 50 000 ist je ein weiteres Mitglied zu wählen. Ist nur ein Mitglied zu wählen, so darf nur 
ein Mitglied der Vertretung gewählt werden. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden der Vertretung zu ziehende Los. 
Sind mehrere Mitglieder zu wählen, so dürfen nicht mehr Beamte, Angestellte und Arbeiter 
als Mitglieder der Vertretung gewählt werden. Es findet eine Listenwahl nach dem Verfahren 
der mathematischen Proportion statt. Danach entfallen auf jede Liste zunächst so viele Sitze, 
wie ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach zu vergebende Sitze sind in der Reihenfolge der 
höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen; bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das von 
dem Wahlleiter zu ziehende Los. Für jedes zu wählende Mitglied wird zugleich ein 
Ersatzmitglied gewählt. 

(3) Bei der Wahl der Reservelisten kann die Zweitstimme für eine Liste oder nur für einen 
einzelnen Bewerber einer Liste abgegeben werden. Die Zahl der auf die einzelnen Bewerber 
in der Reserveliste entfallenen Zweitstimmen bestimmt die Reihenfolge der Wahl aus der 
Reserveliste. Die übrigen Bewerber folgen in der Reihenfolge der Liste. 

(4) Entspricht die Sitzverteilung in der Landschaftsversammlung aufgrund des 
Erststimmenergebnisses (Absatz 2) nicht dem Ergebnis, das sich bei einer Sitzverteilung nach 
dem Verfahren der mathematischen Proportion auf der Grundlage der von den Parteien und 
Wählergruppen bei den letzten allgemeinen Wahlen zu den Vertretungen der 
Mitgliedskörperschaften erzielten gültigen Stimmen ergeben würde, so ist eine neue 
Ausgangszahl für die Verteilung weiterer Sitze (Verhältnisausgleich) zu bilden. Dazu wird die 
Zahl der nach Absatz 2 errungenen Sitze derjenigen Partei- oder Wählergruppe, die das 
günstigste Verhältnis der Sitze zu der auf sie entfallenen Stimmenzahl erreicht hat, mit der 
Gesamtzahl der gültigen Stimmen vervielfältigt und durch die Stimmenzahl dieser Partei oder 
Wählergruppe geteilt. Aufgrund der neuen Ausgangszahl werden für die Parteien und 
Wählergruppen nach dem Verfahren der mathematischen Proportion neue Zuteilungszahlen 
errechnet und ihnen die an diesen Zahlen noch fehlenden Sitze aus den Reservelisten in der 
sich nach Absatz 3 ergebenden Reihenfolge zugewiesen. Dabei werden Bewerber, die bereits 
nach Absatz 2 gewählt worden sind, nicht berücksichtigt. Bei den Berechnungen nach den 
Sätzen 1 bis 3 bleiben die Stimmenzahlen solcher Parteien oder Wählergruppen außer 

Betracht, für die keine Reserveliste eingereicht worden ist. Sie nehmen am 
Verhältnisausgleich nicht teil. 

(5) Die Reservelisten sind von den für das Gebiet der Landschaftsverbände zuständigen 
Landesleitungen der Parteien und Wählergruppen, die in mindestens einer der Vertretungen 
der Mitgliedskörperschaften vertreten sind, bis zum 22. Tag nach dem Wahltag der 
allgemeinen Kommunalwahlen dem Direktor des Landschaftsverbandes einzureichen. Dieser 
leitet nach Zulassung je eine Ausfertigung der Reservelisten den Vertretungen der 
Mitgliedskörperschaften unverzüglich zu. Als Bewerber kann in einer Reserveliste nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei oder 
Wählergruppe des Wahlgebietes hierzu gewählt worden ist. 

(6) Scheidet ein mit Erststimmen gewähltes Mitglied aus der Landschaftsversammlung aus, so 
rückt das für diesen Fall gewählte Ersatzmitglied nach. Scheidet auch das nachgerückte 
Mitglied aus, so ist, falls es für eine Partei oder Wählergruppe aufgestellt war, sein 
Nachfolger aus der Reserveliste dieser Partei oder Wählergruppe in der sich nach Absatz 3 
ergebenden Reihenfolge zu berufen. Das gleiche gilt, wenn ein aus der Reserveliste gewähltes 
Mitglied aus der Landschaftsversammlung ausscheidet. Der Direktor des 
Landschaftsverbandes stellt den Nachfolger fest und macht dies öffentlich bekannt. 

(7) Werden Mitgliedskörperschaften, kreisangehörige Gemeinden oder ihre Vertretungen 
aufgelöst oder wird eine kreisfreie Stadt in einen Kreis eingegliedert, so gelten die Mitglieder 
der Vertretungen und die Beamten, Angestellten und Arbeiter bis zum Zusammentritt der im 
jeweils betroffenen Gebiet neu zu wählenden Vertretung als wählbar gemäß Absatz 1. 
Entsprechendes gilt im Falle einer Wiederholungswahl. 

(8) Finden in einer Mitgliedskörperschaft Wiederholungswahlen im ganzen Wahlgebiet statt 
oder wird im Laufe der allgemeinen Wahlzeit die Vertretung einer Mitgliedskörperschaft neu 
gewählt, so sind 

a) die mit Erststimmen in dieser Mitgliedskörperschaft gewählten Mitglieder 
und Ersatzmitglieder neu zu wählen, 

b) die Sitze nach Absatz 4 unter Berücksichtigung der bei der 
Wiederholungswahl oder bei der Neuwahl erzielten gültigen Stimmen neu zu 
errechnen und zuzuweisen. 

Soweit Mitglieder neu zu wählen oder Sitze neu zu errechnen und zuzuweisen sind, verlieren 
die bisherigen Mitglieder ihren Sitz spätestens im Zeitpunkt der Neuwahl oder im Zeitpunkt 
der Neuzuweisung. 

(9) Die Wahlzeit der Landschaftsversammlung endet mit dem Ablauf der allgemeinen 
Wahlzeit der Mitgliedskörperschaften 

 

Ö
  5
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  02.06.2014

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/101/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder 
 

Sachverhalt: 

Die mit der Erstimme zu wählenden Mitglieder und Ersatzmitglieder werden in geheimer 
Abstimmung im Wege der Listenwahl nach dem Verfahren der mathematischen Proportion 
(Hare-Niemeyer) gewählt.  
Dazu werden die Stimmen für einen Wahlvorschlag durch die Gesamtzahl aller gültigen 
Stimmen dividiert und mit der Anzahl der zu vergebenden Sitze für die 
Landschaftsversammlung multipliziert. Danach entfallen auf jede Liste zunächst so viele 
Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach zu vergebende Sitze sind in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen; bei gleichen Zahlenbruchteilen 
entscheidet das von dem Wahlleiter zu ziehende Los. 
Für jedes zu wählende Mitglied wird zugleich ein Ersatzmitglied gewählt, das beim 
Ausscheiden des mit der Erststimme gewählten Mitglieds nachrückt.  
Es dürfen nicht mehr Beamte, Angestellte und Arbeiter als Mitglieder der Vertretung gewählt 
werden. Diese Vorgaben gelten nicht für die zu wählenden Ersatzmitglieder.  
 
Die Erstellung einer gemeinsamen Liste aller Fraktionen ist zulässig. 
 

Beschlussempfehlung: 

Gemäß § 7 b Abs. 2 LVerbO wählt der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss im Wege der 
Listenwahl nach dem Verfahren der mathematischen Proportion folgende Mitglieder bzw. 
Ersatzmitglieder: 
 

 Mitglied Ersatzmitglied Fraktion 
1.     
2.    
3.    
4.     

 
 

Ö  5.1
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  02.06.2014

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/102/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Wahl der Reservelisten bzw. einzelner Bewerber aus den Reservelisten 
 

Sachverhalt: 

Für die Wahl der Reserveliste steht jedem Wähler eine Zweitstimme zur Verfügung.  
 
Eine Bindung an die Listenentscheidung der Erststimme besteht bei der Zweitstimmenabgabe 
nicht. Diese eine Zweitstimme kann entweder für eine der zugelassenen Reservelisten als 
Ganze oder nur für einen einzelnen Bewerber auf einer dieser Reservelisten abgegeben 
werden. Wird mit der Zweitstimme mehrheitlich die Reserveliste gewählt, so richtet sich die 
Reihenfolge der gewählten Bewerber nach der von der Partei oder Wählergruppe 
aufgestellten Reserveliste. Eine Möglichkeit, die Reihenfolge der Reserveliste zu verändern 
und damit eine Personenwahl zu treffen, erhält der Wähler dadurch, dass er seine 
Zweitstimme statt für die gesamte Liste (in diesem Fall erklärt er sich mit der vorgegebenen 
Reihenfolge einverstanden) für einen einzelnen Bewerber der Liste abgibt. Dadurch kann er 
eine Veränderung der Listenreihenfolge bewirken, soweit für den Bewerber bei seiner Wahl 
mehr Stimmen abgegeben worden sind als für die Liste insgesamt und für andere Bewerber. 
Für diesen Fall, aber auch nur für diesen, bestimmt § 7 b Abs. 3 Satz 2 LVerbO ausdrücklich, 
dass sich die Reihenfolge der Wahl aus der Reserveliste nach der Zahl der auf die einzelnen 
Bewerber in der Reserveliste entfallenden Zweitstimmen richtet. Dass die übrigen Bewerber 
in der Reihenfolge der Liste erfolgen, entspricht dem herkömmlichen Wesen der Liste und ist 
in der Vorschrift ausdrücklich klargestellt.  
 
Die Reservelisten werden vom Landschaftsverband Rheinland als vorbereitete Wahlzettel zur 
Verfügung gestellt. 

Ö  5.2
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Beschlussempfehlung: 

Bei der Wahl der Reservelisten wurde im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss folgendes 
Ergebnis erzielt: 
 

1. Zahl der abgegebenen Stimmen insgesamt: Stimmen
 Davon gültige Stimmen insgesamt: Stimmen

2.  Auf die einzelnen Reservelisten als Ganze wurden folgende 
Stimmen abgegeben: 

     Liste ……….: Stimmen
     Liste ……….: Stimmen
     Liste ……… : Stimmen
     Liste ……….: Stimmen
     Liste ……….: Stimmen
     Liste ……….: Stimmen
  

3. Auf einzelne Bewerber der einzelnen Listen wurde:  
 a)  keine Stimmen abgegeben 
 b)  folgende Stimmen abgegeben: 
  (Name, Vorname, Partei/Wählergruppe) Stimmen
  
  
  

 
 
 
Anlagen: 

MUSTER - Wahlzettel für die Wahl der Reservelisten 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  20.06.2014

61 - Amt für Entwicklungs- und Landschaftsplanung 

Sitzungsvorlage-Nr. 61/0121/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Wahl von Mitgliedern des Regionalrates 
 

Sachverhalt: 

Nach § 6 Landesplanungsgesetz NRW sind in den Regierungsbezirken Regionalräte zu 
errichten.  
 
Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss wählt gemäß § 7 Abs. 2 und Abs. 3 
Landesplanungsgesetz NRW drei Mitglieder des Regionalrates. Der Wahlvorschlag soll 
Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort, Straße und Wohnort 
(Hauptwohnsitz), Telefon, Fax, Partei- oder Gruppenzugehörigkeit und die wählende 
Körperschaft, enthalten.  
 
Voraussetzung für die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder in den Regionalrat ist, dass der 
Gewählte seinen Hauptwohnsitz im Rhein-Kreis Neuss hat.  
 
Gemäß § 7 Abs. 2 LPLG NRW soll mindestens ein Mitglied der Gruppe der Gemeinden bis zu 
25.000 Einwohnern und ein Mitglied der Gruppe der Gemeinden über 25.000 Einwohner 
angehören.  
 
Die Wahl der Mitglieder des Regionalrates hat gem. § 2 der Verordnung zur Durchführung 
des Landesplanungsgesetzes (DVO LPlG) innerhalb von 10 Wochen nach Beginn der Wahlzeit 
der Vertretungskörperschaft zu erfolgen.  
 
Es gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.  
Die stimmberechtigten Regionalratsmitglieder sind gem. § 7 Abs. 2 Satz 3 
Landesplanungsgesetz NRW zu wählen. 
 
Die Wahl der Mitglieder des Regionalrates wurde in die 2. Sitzung des Kreistages vertagt. 

Ö  6
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Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag beschließt folgende drei Personen zu Mitgliedern des Regionalrates zu wählen: 
 
 Name Vorname Beruf Straße, 

Wohnort
Geb.-
Datum

Telefon/ 
Fax 

Partei/ 
Gruppe 

Stadt/ 
Gemeinde

1.         
2.         
3.         

 
 
 
 
Anlagen: 

§§ 6 - 10 LPlG NRW 
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d 
de

r 
ne

ue
n 

A
us

ga
ng

s-
za

hl
 w

er
de

n 
fü

r d
ie

 P
ar

te
ie

n 
un

d 
W

äh
le

rg
ru

pp
en

 n
ac

h 
de

m
 V

er
fa

hr
en

 d
er

 m
at

he
m

a-
tis

ch
en

 P
ro

po
rti

on
 n

eu
e 

Zu
te

ilu
ng

sz
ah

le
n 

er
re

ch
ne

t u
nd

 ih
ne

n 
di

e 
an

 d
ie

se
n 

Za
hl

en
 

no
ch

 fe
hl

en
de

n 
S

itz
e 

au
s 

de
n 

R
es

er
ve

lis
te

n 
in

 d
er

 s
ic

h 
na

ch
 A

bs
at

z 
7 

er
ge

be
nd

en
 

R
ei

he
nf

ol
ge

 z
ug

ew
ie

se
n.

 D
ab

ei
 w

er
de

n 
B

ew
er

be
rin

ne
n 

un
d 

B
ew

er
be

r, 
di

e 
be

re
its

 
na

ch
 A

bs
at

z 
7 

ge
w

äh
lt 

w
or

de
n 

si
nd

, 
ni

ch
t 

be
rü

ck
si

ch
tig

t. 
B

ei
 d

en
 B

er
ec

hn
un

ge
n 

na
ch

 d
en

 S
ät

ze
n 

1 
bi

s 
3 

bl
ei

be
n 

di
e 

S
tim

m
en

za
hl

en
 s

ol
ch

er
 P

ar
te

ie
n 

un
d 

W
äh

le
r-

gr
up

pe
n 

au
ße

r 
B

et
ra

ch
t, 

fü
r 

di
e 

ke
in

e 
na

ch
 A

bs
at

z 
9 

be
st

ät
ig

te
 R

es
er

ve
lis

te
 e

in
ge

-
re

ic
ht

 w
or

de
n 

is
t. 

S
ie

 n
eh

m
en

 a
m

 V
er

hä
ltn

is
au

sg
le

ic
h 

ni
ch

t t
ei

l. 
 

Ö  6

21/90



(9
) 

D
ie

 R
es

er
ve

lis
te

 is
t 

vo
n 

de
r 

fü
r 

de
n 

R
eg

ie
ru

ng
sb

ez
irk

 z
us

tä
nd

ig
en

 L
ei

tu
ng

 d
er

 
P

ar
te

i o
de

r 
W

äh
le

rg
ru

pp
e 

bi
s 

sp
ät

es
te

ns
 z

eh
n 

W
oc

he
n 

na
ch

 B
eg

in
n 

de
r 

W
ah

lz
ei

t 
de

r 
G

em
ei

nd
ev

er
tre

tu
ng

en
 d

er
 B

ez
irk

sr
eg

ie
ru

ng
 e

in
zu

re
ic

he
n.

 D
ie

 B
ez

irk
sr

eg
ie

ru
ng

 
ha

t i
nn

er
ha

lb
 v

on
 z

w
ei

 w
ei

te
re

n 
W

oc
he

n 
di

e 
R

es
er

ve
lis

te
 z

u 
be

st
ät

ig
en

; ä
uß

er
t s

ie
 

si
ch

 in
ne

rh
al

b 
di

es
er

 F
ris

t n
ic

ht
, s

o 
gi

lt 
di

e 
R

es
er

ve
lis

te
 a

ls
 b

es
tä

tig
t. 

D
ie

 R
es

er
ve

lis
-

te
 k

an
n 

im
 L

au
fe

 d
er

 a
llg

em
ei

ne
n 

W
ah

lz
ei

t 
er

gä
nz

t 
w

er
de

n,
 d

ie
 E

rg
än

zu
ng

 b
ed

ar
f 

de
r B

es
tä

tig
un

g 
du

rc
h 

di
e 

B
ez

irk
sr

eg
ie

ru
ng

.  

(1
0)

 D
er

 R
eg

io
na

lra
t 

tri
tt 

sp
ät

es
te

ns
 in

ne
rh

al
b 

vo
n 

se
ch

ze
hn

 W
oc

he
n 

na
ch

 B
eg

in
n 

de
r W

ah
lz

ei
t d

er
 G

em
ei

nd
ev

er
tre

tu
ng

en
 z

us
am

m
en

. D
ie

se
 S

itz
un

g 
w

ird
 v

om
 b

is
he

ri-
ge

n 
V

or
si

tz
en

de
n 

de
s 

R
eg

io
na

lra
te

s 
ei

nb
er

uf
en

.  

(1
1)

 D
ie

 M
itg

lie
de

r d
es

 R
eg

io
na

lra
te

s 
w

er
de

n 
fü

r d
ie

 D
au

er
 d

er
 a

llg
em

ei
ne

n 
W

ah
lz

ei
t 

de
r 

V
er

tre
tu

ng
en

 d
er

 G
em

ei
nd

en
 g

ew
äh

lt 
od

er
 b

er
uf

en
. D

ie
 M

itg
lie

de
r 

üb
en

 ih
r 

A
m

t 
na

ch
 A

bl
au

f d
er

 Z
ei

t, 
fü

r 
di

e 
si

e 
ge

w
äh

lt 
od

er
 b

er
uf

en
 s

in
d,

 b
is

 z
um

 A
m

ts
an

tri
tt 

de
r 

ne
u 

ge
w

äh
lte

n 
od

er
 b

er
uf

en
en

 M
itg

lie
de

r w
ei

te
r a

us
. D

ie
 M

itg
lie

ds
ch

af
t i

m
 R

eg
io

na
l-

ra
t 

er
lis

ch
t, 

w
en

n 
di

e 
V

or
au

ss
et

zu
ng

en
 f

ür
 d

ie
 W

ah
l 

od
er

 B
er

uf
un

g 
de

s 
M

itg
lie

ds
 

w
eg

fa
lle

n;
 d

ie
s 

gi
lt 

eb
en

fa
lls

, 
w

en
n 

di
e 

V
er

tre
tu

ng
 d

es
 K

re
is

es
 o

de
r 

de
r 

kr
ei

sf
re

ie
n 

S
ta

dt
, v

on
 d

er
 d

as
 M

itg
lie

d 
ge

w
äh

lt 
w

or
de

n 
is

t, 
ne

u 
zu

 w
äh

le
n 

is
t. 

V
on

 e
in

em
 W

oh
n-

si
tz

w
ec

hs
el

 e
in

es
 b

er
uf

en
en

 M
itg

lie
ds

 i
nn

er
ha

lb
 d

es
 R

eg
ie

ru
ng

sb
ez

irk
s 

bl
ei

bt
 d

ie
 

M
itg

lie
ds

ch
af

t i
m

 R
eg

io
na

lra
t u

nb
er

üh
rt.

(1
2)

 S
ch

ei
de

t 
ei

n 
ge

w
äh

lte
s 

M
itg

lie
d 

au
s 

de
m

 R
eg

io
na

lra
t 

au
s 

od
er

 is
t 

se
in

e 
W

ah
l 

re
ch

ts
un

w
irk

sa
m

, 
so

 f
in

de
t 

in
so

w
ei

t 
un

ve
rz

üg
lic

h 
ei

ne
 E

rs
at

zw
ah

l s
ta

tt.
 D

ie
 F

eh
le

r-
ha

fti
gk

ei
t 

de
r 

W
ah

l e
in

ze
ln

er
 M

itg
lie

de
r 

be
rü

hr
t 

ni
ch

t 
di

e 
W

irk
sa

m
ke

it 
de

r 
W

ah
l d

er
 

üb
rig

en
 M

itg
lie

de
r. 

Li
eg

t 
de

r 
G

ru
nd

 d
es

 A
us

sc
he

id
en

s 
in

 d
er

 P
er

so
n 

de
s 

M
itg

lie
ds

, 
so

 s
te

ht
 d

as
 V

or
sc

hl
ag

sr
ec

ht
 d

er
 P

ar
te

i o
de

r W
äh

le
rg

ru
pp

e 
zu

, d
er

 d
as

 a
us

ge
sc

hi
e-

de
ne

 o
de

r n
ic

ht
 re

ch
ts

w
irk

sa
m

 g
ew

äh
lte

 M
itg

lie
d 

zu
ge

re
ch

ne
t w

or
de

n 
is

t. 
B

ei
m

 A
us

-
sc

he
id

en
 e

in
es

 b
er

uf
en

en
 M

itg
lie

ds
 r

üc
kt

 a
uf

 V
or

sc
hl

ag
 d

er
 b

et
ro

ffe
ne

n 
P

ar
te

i o
de

r 
W

äh
le

rg
ru

pp
e 

ei
ne

 L
is

te
nb

ew
er

be
rin

 o
de

r 
ei

n 
Li

st
en

be
w

er
be

r 
au

s 
de

r 
R

es
er

ve
lis

te
 

na
ch

; 
de

r 
V

or
sc

hl
ag

 b
ed

ar
f 

de
r 

B
es

tä
tig

un
g 

du
rc

h 
di

e 
B

ez
irk

sr
eg

ie
ru

ng
. 

A
bs

at
z 

7 
fin

de
t e

nt
sp

re
ch

en
de

 A
nw

en
du

ng
.

(1
3)

 F
in

de
n 

in
 d

en
 G

em
ei

nd
en

 o
de

r 
K

re
is

en
 e

in
es

 R
eg

ie
ru

ng
sb

ez
irk

s 
W

ie
de

rh
o-

lu
ng

sw
ah

le
n 

st
at

t o
de

r w
er

de
n 

im
 L

au
fe

 d
er

 W
ah

lz
ei

t e
in

ze
ln

e 
V

er
tre

tu
ng

en
 d

er
 G

e-
m

ei
nd

en
 o

de
r K

re
is

e 
ne

u 
ge

w
äh

lt,
 s

o 
si

nd
 d

ie
 S

itz
e 

na
ch

 A
bs

at
z 

7 
un

te
r B

er
üc

ks
ic

h-
tig

un
g 

de
r 

be
i d

er
 W

ie
de

rh
ol

un
gs

w
ah

l o
de

r 
be

i d
er

 N
eu

w
ah

l e
rz

ie
lte

n 
gü

lti
ge

n 
S

tim
-

m
en

 n
eu

 z
u 

ve
rte

ile
n.

 N
eu

w
ah

le
n 

im
 G

eb
ie

t 
de

s 
R

eg
io

na
lv

er
ba

nd
es

 R
uh

r 
fü

hr
en

 
ni

ch
t 

zu
 e

in
er

 N
eu

ve
rte

ilu
ng

 d
er

 S
itz

e 
im

 R
eg

io
na

lra
t. 

W
er

de
n 

di
e 

G
re

nz
en

 e
in

es
 

R
eg

ie
ru

ng
sb

ez
irk

s 
ge

än
de

rt,
 s

o 
ha

t 
di

e 
B

ez
irk

sr
eg

ie
ru

ng
 d

ie
 S

itz
za

hl
 u

nd
 d

ie
 S

itz
-

ve
rte

ilu
ng

 n
ac

h 
de

n 
A

bs
ät

ze
n 

2 
un

d 
7 

ne
u 

zu
 b

es
tim

m
en

. S
ow

ei
t S

itz
e 

ne
u 

zu
 v

er
te

i-
le

n 
si

nd
, 

ve
rli

er
en

 d
ie

 b
is

he
rig

en
 M

itg
lie

de
r 

ih
re

n 
S

itz
 s

pä
te

st
en

s 
im

 Z
ei

tp
un

kt
 d

er
 

N
eu

ve
rte

ilu
ng

 n
ac

h 
A

bs
at

z 
7.

§ 
8 

B
er

at
en

de
 M

itg
lie

de
r d

es
 R

eg
io

na
lra

te
s

(1
) 

D
ie

 s
tim

m
be

re
ch

tig
te

n 
M

itg
lie

de
r 

de
s 

R
eg

io
na

lra
te

s 
be

ru
fe

n 
fü

r 
di

e 
D

au
er

 ih
re

r 
A

m
ts

ze
it 

6 
be

ra
te

nd
e 

M
itg

lie
de

r 
zu

m
 R

eg
io

na
lra

t 
au

s 
de

n 
im

 R
eg

ie
ru

ng
sb

ez
irk

 z
u-

st
än

di
ge

n 
In

du
st

rie
- 

un
d 

H
an

de
ls

ka
m

m
er

n,
 H

an
dw

er
ks

ka
m

m
er

n 
un

d 
de

r 
La

nd
w

irt
-

sc
ha

fts
ka

m
m

er
 N

or
dr

he
in

-W
es

tfa
le

n 
so

w
ie

 d
en

 i
m

 R
eg

ie
ru

ng
sb

ez
irk

 t
ät

ig
en

 G
e-

w
er

ks
ch

af
te

n 
un

d 
A

rb
ei

tg
eb

er
ve

rb
än

de
n 

hi
nz

u.
 V

on
 ih

ne
n 

so
ll 

di
e 

H
äl

fte
 a

uf
 A

rb
ei

t-
ge

be
r, 

di
e 

H
äl

fte
 a

uf
 A

rb
ei

tn
eh

m
er

 e
nt

fa
lle

n.
 Z

us
ät

zl
ic

h 
be

ru
fe

n 
di

e 
st

im
m

be
re

ch
tig

-
te

n 
M

itg
lie

de
r 

je
 e

in
 M

itg
lie

d 
m

it 
be

ra
te

nd
er

 S
tim

m
e 

au
s 

de
n 

im
 R

eg
ie

ru
ng

sb
ez

irk
 

tä
tig

en
 S

po
rtv

er
bä

nd
en

, 
de

n 
na

ch
 N

at
ur

sc
hu

tz
re

ch
t 

du
rc

h 
da

s 
zu

st
än

di
ge

 L
an

de
s-

m
in

is
te

riu
m

 a
ne

rk
an

nt
en

 N
at

ur
sc

hu
tz

ve
rb

än
de

n 
so

w
ie

 d
er

 k
om

m
un

al
en

 G
le

ic
hs

te
l-

lu
ng

ss
te

lle
n 

hi
nz

u.
 D

ie
 g

en
an

nt
en

 O
rg

an
is

at
io

ne
n 

kö
nn

en
 d

em
 R

eg
io

na
lra

t 
V

or
-

sc
hl

äg
e 

fü
r d

ie
 B

er
uf

un
g 

ei
nr

ei
ch

en
. B

er
uf

t d
er

 R
eg

io
na

lra
t e

in
 v

or
ge

sc
hl

ag
en

es
 M

it-
gl

ie
d 

ni
ch

t u
nd

 s
in

d 
ke

in
e 

w
ei

te
re

n 
V

or
sc

hl
äg

e 
vo

rh
an

de
n,

 s
o 

kö
nn

en
 d

ie
 b

et
ro

ffe
ne

n 
O

rg
an

is
at

io
ne

n 
er

ne
ut

 e
in

en
 V

or
sc

hl
ag

 e
in

re
ic

he
n;

 d
er

 R
eg

io
na

lra
t i

st
 d

an
n 

an
 d

en
 

V
or

sc
hl

ag
 g

eb
un

de
n.

 W
en

n 
ke

in
e 

er
ne

ut
en

 V
or

sc
hl

äg
e 

un
te

rb
re

ite
t 

w
er

de
n,

 v
er

rin
-

ge
rt 

si
ch

 d
ie

 Z
ah

l d
er

 b
er

at
en

de
n 

M
itg

lie
de

r 
en

ts
pr

ec
he

nd
. D

ie
 E

in
ze

lh
ei

te
n 

de
s 

B
e-

ru
fu

ng
sv

er
fa

hr
en

s 
si

nd
 v

om
 R

eg
io

na
lra

t i
n 

de
r G

es
ch

äf
ts

or
dn

un
g 

zu
 re

ge
ln

.

(2
) D

ie
 b

er
at

en
de

n 
M

itg
lie

de
r m

üs
se

n 
ih

re
 W

oh
nu

ng
, b

ei
 m

eh
re

re
n 

W
oh

nu
ng

en
 ih

re
 

H
au

pt
w

oh
nu

ng
, o

de
r 

ih
re

 B
es

ch
äf

tig
un

gs
st

el
le

 im
 R

eg
ie

ru
ng

sb
ez

irk
 h

ab
en

. W
er

 b
ei

 
de

r W
ah

l i
n 

di
e 

V
er

tre
tu

ng
 e

in
es

 K
re

is
es

 u
nd

 e
in

er
 G

em
ei

nd
e 

B
es

ch
rä

nk
un

ge
n 

na
ch

 
§ 

13
 A

bs
. 1

 u
nd

 6
 d

es
 K

om
m

un
al

w
ah

lg
es

et
ze

s 
un

te
rli

eg
t, 

ka
nn

 n
ic

ht
 z

um
 b

er
at

en
-

de
n 

M
itg

lie
d 

de
s 

R
eg

io
na

lra
te

s 
be

ru
fe

n 
w

er
de

n;
 d

ie
s 

gi
lt 

ni
ch

t 
fü

r 
da

s 
M

itg
lie

d 
de

r 
ko

m
m

un
al

en
 G

le
ic

hs
te

llu
ng

ss
te

lle
n.

(3
) J

e 
ei

ne
 V

er
tre

te
rin

 o
de

r e
in

 V
er

tre
te

r d
er

 L
an

ds
ch

af
ts

ve
rb

än
de

 R
he

in
la

nd
 o

de
r 

W
es

tfa
le

n-
Li

pp
e,

 d
er

 k
re

is
fre

ie
n 

S
tä

dt
e 

un
d 

de
r K

re
is

e 
de

r R
eg

ie
ru

ng
sb

ez
irk

s 
au

-
ße

rh
al

b 
de

s 
V

er
ba

nd
sg

eb
ie

te
s 

de
s 

R
eg

io
na

lv
er

ba
nd

es
 R

uh
r n

eh
m

en
 m

it 
be

ra
te

nd
er

 
S

tim
m

e 
an

 S
itz

un
ge

n 
de

s 
R

eg
io

na
lra

te
s 

te
il.

(4
) §

 7
 A

bs
. 1

1 
fin

de
t e

nt
sp

re
ch

en
de

 A
nw

en
du

ng
.

§ 
9 

A
uf

ga
be

n 

(1
) 

D
er

 R
eg

io
na

lra
t t

rif
ft 

di
e 

sa
ch

lic
he

n 
un

d 
ve

rfa
hr

en
sm

äß
ig

en
 E

nt
sc

he
id

un
ge

n 
zu

r 
E

ra
rb

ei
tu

ng
 d

es
 R

eg
io

na
lp

la
ne

s 
un

d 
be

sc
hl

ie
ßt

 d
ie

 A
uf

st
el

lu
ng

. 
D

as
 E

ra
rb

ei
tu

ng
s-

ve
rfa

hr
en

 w
ird

 v
on

 d
er

 R
eg

io
na

lp
la

nu
ng

sb
eh

ör
de

 d
ur

ch
ge

fü
hr

t; 
si

e 
is

t 
an

 d
ie

 W
ei

-
su

ng
en

 d
es

 R
eg

io
na

lra
te

s 
ge

bu
nd

en
. 

D
ie

 M
itg

lie
de

r 
de

s 
R

eg
io

na
lra

te
s 

kö
nn

en
 je

-
de

rz
ei

t v
on

 d
er

 B
ez

irk
sp

la
nu

ng
sb

eh
ör

de
 ü

be
r d

en
 S

ta
nd

 d
es

 E
ra

rb
ei

tu
ng

sv
er

fa
hr

en
s

m
ün

dl
ic

he
 A

us
ku

nf
t 

ve
rla

ng
en

. 
D

er
 R

eg
io

na
lra

t 
ka

nn
 e

in
ze

ln
e 

se
in

er
 M

itg
lie

de
r 

m
it 

de
r 

E
in

si
ch

tn
ah

m
e 

in
 d

ie
 P

la
nu

ng
su

nt
er

la
ge

n 
be

au
ftr
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  28.05.2014

61 - Amt für Entwicklungs- und Landschaftsplanung 

Sitzungsvorlage-Nr. 61/103/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
11. Änderung des Landschaftsplanes des Rhein-Kreises Neuss 
Teilabschnitt I - Neuss - (Aufnahme eines Landschaftsschutzgebietes in 
der Norfbachaue in den Landschaftsplan) 
hier: 
Aufstellungsbeschluss des Kreistages zur Durchführung der 11. Änderung 
des Landschaftsplanes I - Neuss - 
 

Sachverhalt: 

Im Rahmen der 9. Änderung des Landschaftsplanes I -Neuss- soll, aufgrund 
stadtplanerischer Notwendigkeiten (Bau einer Kindertagesstätte an der Römerstraße), die 
Teilfläche eines Landschaftsschutzgebietes gem. Verordnung der Bezirksregierung nicht in 
den Landschaftsplan des Kreises übernommen werden. 
 
Als „Ersatz“ für die aus dem LSG entfallende Fläche beantragt die Stadt Neuss die Aufnahme 
eines neuen Landschaftsschutzgebietes im Bereich der Norfbachaue östlich Neuss-Derikum 
(Anlage 1). 
 
Die beantragten Flächen befinden sich im Überflutungsbereich der Norfbachaue und sind 
durch Baum bestandene Grünlandflächen und eine Laubwaldfläche geprägt. Die Flächen sind 
als Bestandteil des innerstädtischen Grünzuges Norfbachaue aus stadtökologischen Gründen 
sowie aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung landschaftsschutzwürdig. 
 
Die Verwaltung befürwortet die Aufnahme der Flächen als Landschaftsschutzgebiet in den 
Landschaftsplan des Rhein-Kreises Neuss gemäß dem in Anlage 2 dargestelltem 
Flächenumfang. 
 
 
Gem. Beschlussempfehlung des PLUA zur 9. Änderung des LP I sollen die Ergebnisse der 
Abstimmungsgespräche mit der Stadt Neuss (hier: LSG- Antrag der Stadt) ohne weitere 
Beratung im Planungs- und Umweltausschuss dem Kreistag zur Beschussfassung vorgelegt 
werden. 
 

Ö  7
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Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss beschließt gem. § 27 i. V. m. § 29 Abs. 1 
Landschaftsgesetz NRW die Aufstellung der 11. Änderung des Landschaftsplanes des Rhein-
Kreis Neuss Teilabschnitt I-Neuss- . 
 
Gegenstand dieses Änderungsverfahrens ist die Aufnahme von Flächen (Anlage 2) im Bereich 
der Norfbachaue bei Neuss-Derikum in den Landschaftsplan des Rhein-Kreis Neuss und die 
Festsetzung dieser Flächen als Landschaftsschutzgebiet gem. §26 Bundesnaturschutzgesetz. 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1_Antrag Neuss 
Anlage 2_Geltungsbereich 
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6.2.2.11

6.2.2.116.2.2.116.2.2.11

6.2.2.6

Amt für Entwicklungs-
und Landschaftsplanung

11. Änderung Landschaftsplan I - Neuss
Anlage 2

Stand: Mai 2014
Maßstab 1:5.000



DGK5
Diese Karte ist gesetzlich geschützt.
Eine Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte, auch in anderer Form,
ist nur mit Zustimmung des Rhein-Kreis Neuss, Katasteramt, erlaubt.

Lindenstraße 10, 41515 Grevenbroich

Legende

Geltungsbereich der 11. Änderung

Landschaftsschutzgebietsgrenze
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  28.05.2014

61 - Amt für Entwicklungs- und Landschaftsplanung 

Sitzungsvorlage-Nr. 61/104/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
2. Änderung des Landschaftsplanes VI – Grevenbroich/Rommerskirchen - 
(Auf-nahme von Landschaftsschutzflächen gem. Änderungsverordnung der 
Bezirksre-gierung v. 19.02.2008) 
hier: 
a) Beschlussfassung des Kreistages zu den Anregungen und Bedenken aus 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der Naturschutzverbände, 
des Bei-rates bei der Unteren Landschaftsbehörde und der Bürger, 
b) Satzungsbeschluss der 2. Änderung des Landschaftsplanes VI – Greven-
broich/Rommerskirchen - durch den Kreistag. 
 

Sachverhalt: 

In seiner Sitzung am 25.03.2009 beschloss der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss gem. § 27 
des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 
(Landschaftsgesetz – LG NRW, GV NRW v. 25.08.2000, S. 568) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.06.2007 (GV NRW, S. 227) die Aufstellung der 2. Änderung des 
Landschaftsplanes VI – Grevenbroich/Rommerskirchen –. 
Gegenstand der Landschaftsplanänderung ist die möglichst vollständige Aufnahme der 
Landschaftsschutzflächen der Änderungsverordnung der Bezirksregierung vom 06.03.2008 
zur Landschaftsschutzverordnung für den Geltungsbereich des Rhein-Kreises Neuss von 1970 
in den Geltungsbereich des Landschaftsplanes und die Festsetzung dieser Flächen im 
Landschaftsplan des Rhein-Kreises Neuss als Landschaftsschutzgebiet. Nach Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung wurde die Verwaltung mit Beschluss des Kreistages vom 
17.12.2013 beauftragt, die Auslegung des Entwurfes der 2. Änderung des Landschaftsplanes 
VI – Grevenbroich/Rommerskirchen - und das Beteiligungsverfahren gem. § 27 a und § 27 c 
LG NRW durchzuführen. 
 
Gegenstand der Beteiligung war der von der Verwaltung auf Grundlage der frühzeitigen 
Beteiligung erarbeitete Entwurf, welcher die betreffenden Flächen, die gem. Verordnung der 
Bezirksregierung als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind, in den Geltungsbereich des 
Landschaftsplanes aufnimmt. Für diese Flächen werden im Entwurf Entwicklungsziele 
dargestellt und gemäß der Abgrenzungen in der Verordnung der Bezirksregierung die 
Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet vorgenommen. 

Ö  8
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In der 2. Änderung des Landschaftsplanes VI – Grevenbroich / Rommerskirchen - wurden 6 
Änderungsbereiche in den Entwurf aufgenommen: 
 

 Änderungsbereich „Stadtpark Grevenbroich“ 
 Änderungsbereich „Sportplatz Hoeningen“ 
 Änderungsbereich „Evinghoven - Henshof“ 
 Änderungsbereich „Anstel - Gillbachabschnitt“ 
 Änderungsbereich „Nettesheim – südlich Frohnhof“ 
 Änderungsbereich „Rommerskirchen – Zonshof“. 

 
Die Inhalte des Entwurfs sind im Einzelnen der (Anlage 1) zu entnehmen. 
 
Die Beteiligung erfolgte für die Träger öffentlicher Belange, die Naturschutzverbände und 
den Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde in der Zeit vom 13.01. bis 17.02.2014 und 
für die Bürger vom 20.01. bis 17.02.2014. 
 
In der (Anlage 2) sind die Stellungnahmen der Verwaltung als Synopse im Einzelnen dem 
jeweiligen Einwender zugeordnet. 
Gegenüber der Entwurfsfassung ergibt sich aufgrund der durchgeführten Beteiligung keine 
inhaltliche Änderung für den Satzungsentwurf der 2. Änderung des LP VI (Anlage 3). 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss des Kreises empfahl in der Sitzung vom 
01.04.2014 dem Kreistag folgende Beschlussfassung: 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag des Rhein-Kreis Neuss bestätigt die Stellungnahmen der Verwaltung zu den 
Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange, der Naturschutzverbände und 
des Landschaftsbeirates sowie der Bürger aus dem Beteiligungsverfahren zur 2. Änderung 
des Landschaftsplanes VI – Grevenbroich/Rommerskirchen – und beschließt, gem. § 16 und 
§ 27 in Verbindung mit § 29 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur 
Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG NRW, GV NRW v. 21.07.2000, S. 568) 
zuletzt geändert am 16.März 2010 (GV NRW S. 185) die 2. Änderung des Landschaftsplanes 
VI – Grevenbroich/Rommerskirchen – in der zur Sitzung vorgelegten Fassung vom April 2014 
(Anlage 3) als Satzung.  
 
 

 

Anlage 1 (Entwurf 2. Änderung LP VI zur Auslegung), Anlage 2 (Synopse Anregungen und 
Bedenken) und Anlage 3 (Satzungsentwurf Text und Karte) sind den Sitzungsunterlagen 
des Planungs- und Umweltausschusses vom 01.04.2014 zu entnehmen. Die Anlagen sind 
zudem in farbiger Darstellung im Bürgerinfoportal des Rhein-Kreis Neuss eingestellt. 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  28.05.2014

61 - Amt für Entwicklungs- und Landschaftsplanung 

Sitzungsvorlage-Nr. 61/105/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
9. Änderung des Landschaftsplanes I - Neuss - (Aufnahme von 
Landschaftsschutzflächen gem. Änderungsverordnung der 
Bezirksregierung v. 19.02.2008) 
hier: 
a) Beschlussfassung des Kreistages zu den Anregungen und Bedenken aus 
der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der 
Naturschutzverbände des Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde 
und der Bürger, 
b) Beschluss durch den Kreistag zur Erarbeitung des Entwurfes und der 
Durchführung der Offenlage. 
 

Sachverhalt: 

In seiner Sitzung am 25.03.2009 beschloss der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss gem. § 27 
des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 
(Landschaftsgesetz – LG NRW, GV NRW v. 25.08.2000, S. 568) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.06.2007 (GV NRW, S. 227) die Aufstellung der 9. Änderung des 
Landschaftsplanes I –Neuss –. 
Gegenstand der Landschaftsplanänderung ist die möglichst vollständige Aufnahme der 
Landschaftsschutzflächen der Änderungsverordnung der Bezirksregierung vom 06.03. und 
14.03.2008 zur Landschaftsschutzverordnung für den Geltungsbereich des Rhein-Kreises 
Neuss von 1970 und 1971 in den Geltungsbereich des Landschaftsplanes und die 
Festsetzung dieser Flächen im Landschaftsplan des Rhein-Kreises Neuss als 
Landschaftsschutzgebiet. Die Verwaltung wurde beauftragt, das frühzeitige 
Beteiligungsverfahren gem. § 27 a und § 27 b LG NRW für das vorgenannte 
Änderungsverfahren durchzuführen. 
 
Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung war der von der Verwaltung erarbeitete Vorentwurf, 
welcher die betreffenden Flächen, die gem. Verordnung der Bezirksregierung als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind, in den Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
aufnimmt. Für diese Flächen werden im Vorentwurf Entwicklungsziele dargestellt und gemäß 
der Abgrenzungen in der Verordnung der Bezirksregierung die Festsetzung als 
Landschaftsschutzgebiet vorgenommen. 

Ö  9
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In der 9. Änderung des Landschaftsplanes I – Neuss – wurden 12 Änderungsbereiche in den 
Vorentwurf aufgenommen: 
 

 Änderungsbereich „Jröne Meerke“ 
 
 Änderungsbereich „Vogelsang“ 

 
 Änderungsbereich „Zoppenbroich“ 

 
 Änderungsbereich „Steinhausstrasse“ 

 
 Änderungsbereich „Am Stadtwald“ 

 
 Änderungsbereich „Rennbahn“ 

 
 Änderungsbereich „A 57 - Reuschenberg“ 

 
 Änderungsbereich „Selikumer Weg“ 

 
 Änderungsbereich „Gnadentaler Busch“ 

 
 Änderungsbereich „Erfttal“ 

 
 Änderungsbereich „Müggenburg“ 

 
 Änderungsbereich „Bolzplatz“ 

 
Die Inhalte des Vorentwurfs sind im Einzelnen der (Anlage 1) zu entnehmen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung erfolgte für die Träger öffentlicher Belange und den Beirat bei der 
Unteren Landschaftsbehörde in der Zeit vom 13.01. bis 17.02.2014 und für die Bürger vom 
20.01. bis 17.02.2014. 
 

In der (Anlage 2) sind die Stellungnahmen der Verwaltung als Synopse im Einzelnen dem 
jeweiligen Einwender zugeordnet. 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss empfahl dem Kreistag in seiner Sitzung am 
01.04.2014 folgende Beschlussfassung: 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss empfiehlt, dass der Rhein-Kreis Neuss und die Stadt 
Neuss zur 9. Änderung des Landschaftsplanes I - Neuss - weitere ergebnisorientierte 
Gespräche führen sollen, und die Gesprächsergebnisse ohne weitere Beratung im Planungs- 
und Umweltausschuss mit in den Beschlussvorschlag für den Kreistag aufgenommen werden 
sollen. 
 
Die Verwaltung führte das Gespräch mit der Stadt Neuss gemeinsam mit dem Vorsitzenden 
des Landschaftsbeirates. Die Abstimmungsergebnisse (Anlage 3) sind in der Synopse 
(Anlage 2) den Anregungen und Bedenken der Stadt Neuss zugeordnet und in die jeweilige 
Stellungnahme der Verwaltung eingearbeitet. 
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Beschlussempfehlung: 

a) Der Kreistag des Rhein-Kreis Neuss bestätigt die Stellungnahmen der Verwaltung zu den 
Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange, der Naturschutzverbände und 
des Landschaftsbeirates sowie der Bürger aus der frühzeitigen Beteiligung zur 9. 
Änderung des Landschaftsplanes I – Neuss –. 

b) Der Kreistag beauftragt die Verwaltung gem. § 27 a und § 27c des Gesetzes zur 
Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz – 
LG NRW, GV NRW v. 25.08.2000, S. 568) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 16.März 2010 (GV NRW S. 185) mit der Erarbeitung des Entwurfs der 9. Änderung 
des Landschaftsplanes I – Neuss – und der Durchführung der öffentlichen Auslegung und 
des Beteiligungsverfahrens.  

 

 
 
 
Anlage 1: (Vorentwurf 9. Änderung LP I) ist den Sitzungsunterlagen des Planungs- und 
Umweltausschusses vom 01.04.2014 zu entnehmen. Die Anlagen sind zudem in farbiger 
Darstellung im Bürgerinfoportal des Rhein-Kreis Neuss eingestellt. 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 2_Synopse_Anregungen und Bedenken 
Anlage 3_Abstimmung Stadt Neuss 
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1  
Bezirksregierung D

üssel-
dorf – D

ez 51 - 
Vielen D

ank für Ihre Zuschrift vom
 13.01.2014 und die 

Ü
bersendung des o. a. Landschaftsplanentw

urfs. 
N

aturschutzfachlich w
ird diese Änderung begrüßt, da hier-

m
it die Ü

bernahm
e der Landschaftsschutzflächen gem

äß 
m

einer Änderungsverordnung vom
 01.03.2007 und 

05.08.2008 (Abl. R
eg. D

df. 2007, S. 94ff und Abl. R
eg. D

df. 
2008, S. 245) vollzogen w

ird. W
eitere Anregungen oder 

Bedenken w
erden dazu nicht vorgetragen. 

Aus dem
 Fachbereich W

asserw
irtschaft w

ird auf fol-
gendes hingew

iesen: 
Ü

berschw
em

m
ungsgebiete/H

ochw
asserrisikom

anagem
ent

Im
 Zuge der U

m
setzung der H

W
R
M

-R
L (§§ 73 bis 75 W

H
G

) 
sind für den R

hein und die Erft H
ochw

assergefahren- und 
H

ochw
asserrisikokarten für verschiedene H

ochw
assersze-

narien erstellt w
orden. D

er R
hein und die Erft sind im

 R
ah-

m
en der vorläufigen Bew

ertung des H
ochw

asserrisikos 
nach H

ochw
asserrisikom

anagem
ent-R

ichtlinie (H
W

R
M

-R
L) 

als R
isikogebiete bestim

m
t w

orden. Entsprechend den vor-
liegenden H

ochw
assergefahrenkarten

können die Pla-
nungsbereiche teilw

eise oder ganz von Ü
berschw

em
m

un-
gen betroffen sein. D

ie H
ochw

assergefahren- und H
och-

w
asserrisikokarten für dieses G

ew
ässer liegen vor und sind 

unter w
w

w
.flussgebiete.nrw

.de veröffentlicht. 

D
ie H

inw
eise w

erden zur Kenntnis genom
m

en. 
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D
ie betroffenen Ü

berschw
em

m
ungsbereiche "G

nadentaler 
Busch", "Erfttal" und "M

üggenburg" sollen für das H
Q

100 
an der Erft im

 Laufe dieses Jahres nach § 76 W
H

G
 in Ver-

bindung m
it § 112 LW

G
 ordnungsbehördlich als Ü

ber-
schw

em
m

ungsgebiet festgesetzt w
erden. 

W
asserversorgung

D
ie M

aßnahm
en 

• Jröne M
eerke 

• Vogelsang 
• Zoppenbroich 
• R

ennbahn 
• A 57 - R

euschenberg 
• Selikum

er W
eg 

• G
nadentaler Busch 

• Erfttal 
• Bolzplatz 
liegen außerhalb von Einzugsgebieten oder W

asserschutz-
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gebieten der öffentlichen W
asserversorgung. 

G
egen die M

aßnahm
en bestehen keine Bedenken. 

D
ie folgenden M

aßnahm
en liegen teilw

eise oder ganz in 
geplanten oder festgesetzten W

asserschutzgebieten der 
öffentlichen W

asserversorgung 
• Steinhausstraße - tlw

. Im
 W

SG
 Broichhof Zone III A - 

• Am
 Stadtw

ald – im
 W

SG
 Broichhof Zone III A - 

• M
üggenburg – geplante Zone III B –  

der W
assergew

innung R
heinbogen. 

G
egen die M

aßnahm
en bestehen keine Bedenken. 

Aus dem
 Fach

bereich
 D

en
km

alan
gelegen

h
eiten

 er-
folgt der H

inw
eis, dass sich im

 Plangebiet das Bodendenk-
m

al "N
ordkanal"

befindet. U
m

 den Belangen des D
enkm

al-
schutzes R

echnung zu tragen, dürfen keine M
aßnahm

en 
am

 oder entlang
des D

enkm
als ohne

die Beteiligung der 
zuständigen D

enkm
albehörde durchgeführt w

erden. 

D
a sich im

 Planungsgebiet w
eitere D

enkm
äler befinden 

können, für die die kom
m

unalen D
enkm

albehörden zustän-
dig sind, em

pfehle ich zur W
ahrung säm

tlicher denkm
al-

rechtlicher Belange - falls nicht bereits geschehen - den 
LVR

 - Am
t für D

enkm
alpflege im

 R
heinland, Pulheim

 und 
den LVR

 - Am
t für Bodendenkm

alpflege im
 R

heinland -, 
Bonn sow

ie die zuständige kom
m

unale U
ntere D

enkm
albe-

hörde zu beteiligen. 

Abschließend darf ich noch auf folgendes hinw
eisen: 

D
ie U

nterlagen habe ich im
 R

ahm
en m

einer personellen 
M

öglichkeiten durchgesehen, eine alle D
aten und Erw

ägun-
gen um

fassende Prüfung ist m
ir indes nicht m

öglich. D
ie 

vorstehenden 
H

inw
eise 

erheben 
daher 

w
eder 

einen 
An-

D
er H

inw
eis w

ird berücksichtigt. 

D
ie Anregung w

urde berücksichtigt: 
D

ie genannten Äm
ter für D

enkm
alpflege des 

LVR
 sow

ie die Stadt N
euss als U

ntere D
enk-

m
albehörde w

urden beteiligt. 
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spruch auf Vollständigkeit noch nim
m

t diese von m
ir als

H
öhere 

Landschaftsbehörde 
koordinierte 

Stellungnahm
e 

das Ergebnis des späteren Anzeigeverfahrens nach § 28 
Landschaftsgesetz

N
R
W

 vorw
eg .

2
PLEdoc G

m
bH

 
Leitungsauskunft Frem

d-
planungsbearbeitung 

9. Ä
nderung des Landschaftsplanes des R

hein
 -K

reis 
N

euss, Teilabschnitt I - N
euss 

Teilabschnitt 1- N
euss, Zoppenbroich 

Teilabsch
n

itt I - N
eu

ss, A
m

 Stadtw
ald 

Teilabsch
n

itt 1- N
eu

ss, Seliku
m

er W
eg 

Teilabschnitt I - N
euss, G

nadentaler B
usch 

Teilabschnitt I - N
euss, Erfttal 

h
ier: Fern

gasleitu
n

gen
 der O

pen
 G

rid Eu
rope G

m
bH

 
1. Fern

gasleitu
n

g N
r. 4/50/3,U

m
gehungsleitung 

N
eu

ss, O
N

 300, m
it B

etriebskabel, B
latt 8-9b, 15-17, 

24, 25, Schutzstreifen
breite 8 m

 
2. Fern

gasleitu
n

g N
r. 12/15,H

och
dru

ck G
asbeh

älter 
Solin

gen
 O

hligs, O
N

 3
00, m

it B
etriebskabel, B

latt 
55-57, Schu

tzstreifen
breite 8 m

 
Ferngasgem

einschaftsleitung der O
pen G

rid Europe 
G

m
bH

 u
n

d der Th
yssen

gas G
m

bH
 

Fern
gasleitu

n
g N

r. 200/23,K
raftw

erk Lausw
ard, O

N
 

400, m
it B

etriebskabel, B
latt 17-19, Sch

u
tzstreifen

-
breite 8 m

 
In

teressen
vertretu

n
g O

pen
 G

rid Eu
rope G

m
bH

 

Von der O
pen G

rid Europe G
m

bH
 (als Rechtsnachfolgerin 

des früheren Leitungseigentüm
ers EO

N
 Ruhrgas AG

),Es-
sen,und der G

asLiN
E G

m
bH

 &
 Co. KG

, Straelen, sind w
ir 

m
it der W

ahrnehm
ung ihrer Interessen im

 R
ahm

en der 
Bearbeitung von Frem

dplanungsanfragen und öffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt. 
W

ir bestätigen den Eingang Ihrer an uns gerichteten Be-
nachrichtigung über die 9. Änderung des Landschaftsplanes 
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des R
hein -Kreis N

euss, Teilabschnitt I – N
euss -. 

In die unsere Belange betreffenden Planauszüge Zop-
penbroich, Am

 Stadtw
ald, Selikum

er W
eg, G

nadentaler 
Busch und Erfttal haben w

ir die Trassenführungen der in-
nerhalb der Änderungen verlaufenden Ferngasleitungen 
graphisch übernom

m
en und Leitungskenndaten hinzuge-

schrieben.W
ir bitten zu beachten, dass die Eintragung der 

Ferngasleitungen in die Karten nur zur groben Ü
bersicht 

geeignet ist. D
urch die Änderung des Landschaftsplans 

dürfen sich keinerlei N
achteile für den Bestand und Betrieb 

der vorhandenen Versorgungsanlagen sow
ie keinerlei Ein-

schränkungen oder Behinderungen bei der Ausübung der 
für die Sicherheit der Versorgung notw

endigen Arbeiten, 
w

ie Ü
berw

achung, W
artung, R

eparatur usw
. ergeben. D

ie-
se Arbeiten w

erden zur dringenden Abw
ehr einer G

efahr 
oder Beseitigung eines Schadens erforderlich. Insbesondere
sind nachfolgende Punkte bei der Änderung des Land-
schaftsplans zu berücksichtigen: 
• D

ie Zugänglichkeit (Begehung und Befahrung) zu den 
Versorgungsanlagen m

uss für die D
urchführung der für die 

Sicherheit der Versorgung notw
endigen Arbeiten jederzeit 

gew
ährleistet sein. 

• Es m
uss sichergestellt sein, dass auch vorhandene W

ege 
außerhalb der Schutzstreifenbereiche zur Erreichbarkeit der 
Versorgungsanlagen genutzt w

erden und an diesen W
egen 

ggf. Freischneidearbeiten ausgeführt w
erden dürfen. 

• D
as R

echt des Leitungsbetreibers oder beauftragte D
ritte 

zur D
urchführung von Schneissarbeiten im

 Bereich der je-
w

eiligen Leitungstrasse darf nicht eingeschränkt w
erden. 

• Eine Aufgrabung der jew
eiligen Versorgungsanlage durch 

den Leitungsbetreiber oder beauftragte D
ritte m

uss jeder-
zeit m

öglich sein. 
• Alle zum

 Leitungsbetrieb erforderlichen M
aßnahm

en, ins-

D
ie H

inw
eise sind berücksichtigt: 

Alle vor Inkrafttreten des Landschaftsplanes 
nach öffentlichem

 R
echt zugelassenen oder 

rechtm
äßig ausgeübten N

utzungen in ihrer 
bisherigen Art und im

 bisherigen U
m

fang blei-
ben gem

. der Festsetzungen zu den Land-
schaftsschutzgebieten 6.2.2, U

nberührtheits-
klausel Ziff. 6.) und 7.) von den Verboten für 
Landschaftsschutzgebiete unberührt. 
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besondere U
m

legung- oder Anpassungsm
aßnahm

en dürfen 
nicht ausgeschlossen w

erden, auch w
enn sich hierdurch 

eine Veränderung an der Versorgungsanlage ergibt. 
• Es darf durch ökologische M

aßnahm
en nicht zu Beein-

trächtigungen der Versorgungsanlagen und Arbeiten kom
-

m
en.D

erartige Vorhaben sind rechtzeitig m
it der O

pen G
rid

Europe G
m

bH
 abzustim

m
en. 

Bei Pflege- und Entw
icklungsm

aßnahm
en bitten w

ir zu be-
achten, dass geplante M

aßnahm
en, insbesondere N

euan-
pflanzungen, im

 Bereich der Leitungen und Anlagen nur 
außerhalb der Schutzstreifen angeordnet w

erden.
Im

 H
inblick auf G

ew
ässerrenaturierungen / -revitalisierun-

gen, bitten w
ir - sofern eine Änderung des G

ew
ässerlaufes 

und / oder der G
ew

ässersohle geplant ist - um
 frühzeitige 

Vorlage der detaillierten Planunterlagen (Lagepläne, Län-
genschnitte, insbesondere Q

uerprofile, etc.) zw
ecks Prü-

fung und Stellungnahm
e. 

W
eitere Planungen, sow

eit sie die Trassen der Ferngaslei-
tungen betreffen, sind uns ebenfalls anhand detaillierter 
Planunterlagen rechtzeitig zur Prüfung und Stellungnahm

e 
anzuzeigen. 
W

ir bitten Sie, uns an den nachfolgenden Verfahren zu be-
teiligen.
Von den übrigen angezeigten Änderungen w

erden von uns 
verw

altete 
Ferngasleitungen 

nicht 
berührt.

Abschließend
teilen w

ir Ihnen m
it, dass von der 9.

Änderung des Land-
schaftsplanes keine Versorgungseinrichtungen der G

asLiN
E 

G
m

bH
 &

 Co. KG
 betroffen w

erden.

D
ie Anregung w

ird im
 R

ahm
en von LP R

ealisie-
rungsm

aßnahm
en berücksichtigt. 

3 
W

estnetz G
m

bH
  

- Technischer Assetsup-
port - 

D
urch 

die 
o. 

g. 
Landschaftsplanänderung 

w
erden 

keine 
Erdgashochdruckleitungen der W

estnetz G
m

bH
 betroffen. 

Es bestehen keine Bedenken gegen die LP – Änderung. 
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4 
G

eologischer D
ienst N

R
W

 
- Landesbetrieb - 

Zum
 Entw

urf der 9. Änderung des Landschaftsplanes I 
nehm

e ich in H
inblick auf die schutzw

ürdigen Böden w
ie 

folgt Stellung: 
D

er G
eologische D

ienst in N
ordrhein-W

estfalen stellt die 
Karte der schutzw

ürdigen Böden (2. Auflage, 2004) als 
Bodenschutz Fachbeitrag für Planungsfragen bereit. D

a-
nach treten im

 Plangebiet Böden auf, die als besonders 
schutzw

ürdig eingestuft w
orden sind. D

ie auf der CD
 aus-

gew
iesenen Böden sind nach Erlass des M

inisterium
s für 

U
m

w
elt und N

aturschutz, Landw
irtschaft und Verbraucher-

schutz (AZ.: IV-5-5/4 vom
 7.3.2005) als Abw

ägungsgrund-
lage bei G

ebietsentw
icklungsplanungen m

it heranzuziehen. 

Ich bitte darum
, auf S. 6 (von 35) in Kap. 3.2. eine Ergän-

zung für die textliche Festsetzung von LSG
 vorzunehm

en. 
Als Entw

icklungsziel für die Landschaft (§18 LG
, O

rdnungs-
num

m
er 6.1.1) em

pfehle ich zur "Erhaltung einer m
it na-

türlichen Landschaftselem
enten reich oder vielfältig aus-

gestatteten Landschaft" die Erhaltung der "Schutzw
ürdigen 

Böden" m
it aufzunehm

en. 

D
er Anregung kann nicht gefolgt w

erden: 
D

ie 9. Änderung des LP I beinhaltet lediglich 
die Ü

bernahm
e der LSVO

 der Bezirksregierung 
D

üsseldorf in den Landschaftsplan. Eine Ände-
rung 

des 
textlichen 

Entw
icklungszieles, 

w
el-

ches sich auf den gesam
ten LP I bezieht, ist 

im
 R

ahm
en der 9. Änderung LP I nicht m

ög-
lich.
D

iese Anregung kann ggf. i. R
. einer G

esam
t-

überarbeitung des Landschaftsplanes berück-
sichtigt w

erden. 

5 
D

eutsche Bahn AG
 

- D
B Im

m
obilien - 

G
rundsätzlich bestehen unsererseits gegen die Planungen 

keine Bedenken. 
W

ir m
öchten jedoch darauf hinw

eisen, dass nach § 4 Bun-
desnaturschutzgesetz, Flächen die als Verkehrsw

ege (also 
das gesam

te Schienennetz der D
B AG

) dienen, in ihrer be-
stim

m
ungsm

äßigen N
utzung durch N

aturschutz und Land-
schaftspflege nicht beeinträchtigt w

erden dürfen. Betriebli-
che Belange der D

B AG
 w

erden daher bei der Abw
ägung im

 

D
ie Anregungen sind berücksichtigt: 

D
ie nach den Bahngesetzen als Verkehrsfläche 

gew
idm

eten Flächen sind über diese im
 R

ah-
m

en der Planfeststellungsverfahren gesichert. 
Insofern gilt hier die jew

eilige U
nberührtheits-

klausel zu den Verboten im
 LSG

, w
onach alle 
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Verhältnis zu den Belangen des Landschaftsschutzes be-
sonderes G

ew
icht erhalten. 

Aus § 4 AEG
 ergibt sich ferner, dass Ü

berw
achungsaufga-

ben w
ahrgenom

m
en und U

nterhaltungsarbeiten durchge-
führt w

erden m
üssen. 

D
a nicht alle Bahnanlagen über öffentliche W

ege und Stra-
ßen zu erreichen sind, ist es unter U

m
ständen notw

endig, 
G

eländeflächen, die unter Landschaftsschutz gestellt w
er-

den, auch außerhalb von W
egen m

it Kraftfahrzeugen zu 
befahren. D

iese Fahrten m
üssen generell zugelassen sein 

und zw
ar ohne dass Erlaubnisvorbehalte oder Befreiungen 

erforderlich w
erden. 

D
ie D

B AG
 haftet für alle Personen und Sachschäden, u.a. 

ausgelöst durch Astabbrüche oder Baum
stürze oder Pro-

fileinschränkungen. Potenzielle G
efährdungen sind daher 

unm
ittelbar oder präventiv nach Erfordernis zu beseitigen. 

Bei eventuellen R
ückfragen stehen w

ir Ihnen gerne zur 
Verfügung .

vor Inkrafttreten des Landschaftsplanes nach 
öffentlichem

 R
echt zugelassenen oder recht-

m
äßig ausgeübten N

utzungen in der bisheri-
gen Art und im

 bisherigen U
m

fang von den 
Verboten für Landschaftsschutzgebiete unbe-
rührt bleiben. 

6 
Landesverband der Jüdi-
schen G

em
einden von 

N
ordrhein 

Sow
eit von Ihren Plänen kein jüdischer Friedhof betroffen 

ist, stim
m

en w
ir dem

 o. b. Bauvorhaben zu. 
Von der 9. Änderung des LP I ist kein jüdischer 
Friedhof betroffen. 

7 
Stadt N

euss 
(siehe Anlagen 1 bis 5) 

Intention der 9. Änderung des Landschaftsplanes des 
R
hein-Kreises N

euss,Teilabschnitt 1- N
euss - ist die m

ög-
lichst vollständige Aufnahm

e der Landschaftsschutzverord-
nung der Bezirksregierung D

üsseldorf aus dem
 Jahr 1971 

zuletzt geändert durch Änderungsverordnung der Bezirks-
regierung D

üsseldorf vom
 14.08.2008. D

ie instrum
entelle 

Zusam
m

enführung des Landschaftsschutzes w
ird von Sei-

ten der Stadt N
euss grundsätzlich begrüßt, da dies zu einer 

Vereinheitlichung und Vereinfachung im
 U

m
gang m

it den 
Landschaftsschutzgebieten führt. 
D

ie beabsichtigte Integration der sog.Altverordnung in den 
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Landschaftsplan m
öchte ich zum

 Anlass nehm
en, auf Kon-

flikte zw
ischen dem

 Landschaftsschutz und den städtebau-
lichen, verkehrlichen und tiefbautechnischen Planungen 
hinzuw

eisen. D
aher m

öchte ich Sie bitten, die im
 Folgen-

den aufgeführten Bereiche aus den Landschaftsschutzge-
bieten herauszunehm

en, um
 an diesen Stellen städtische 

Interessen zu w
ahren.

Im
 Änderungsbereich "Erfttal" sind vorhandene Anlagen 

des technischen H
ochw

asserschutzes entlang des N
orfba-

ches betroffen (siehe Anlage 1 a). D
iese m

üssen m
ittelfris-

tig neu geplant w
erden, da sie den aktuellen technischen 

Anforderungen und dem
 Bem

essungshochw
asser ange-

passt w
erden m

üssen. U
m

 zusätzliche Interessenskonflikte
zw

ischen Landschaftsschutz und H
ochw

asserschutz zu 
verm

eiden, bitte ich, die entsprechenden Flächen (siehe 
Anlage 1 b) nicht als Landschaftsschutzgebiet

festzuschrei-
ben.

(sieh
e au

ch
 A

bstim
m

u
n

g Stadt N
eu

ss vom
 06.5. 

2014, P
kt.1) 

Im
 Änderungsbereich "Vogelsang" (L 6.2.2.1) ist eine Kin-

dertagestätte geplant,die eine Aufhebung bzw
.eine Be-

freiung von den Festsetzungen des Landschaftsschutzes 
erfordert.D

iese Planung ist dem
 R

hein-Kreis N
euss bereits 

bekannt. Auch sind entsprechende G
espräche m

it der Be-
zirksregierung D

üsseldorf geführt w
orden - siehe beiliegen-

den G
esprächsverm

erk. Es w
ird vorgeschlagen,die Fläche 

durch eine M
aßnahm

e zu kom
pensieren, die eine ähnliche 

Biotopstruktur entstehen lässt. Es soll der verrohrte Stin-

D
ie Anregung w

ird berücksichtigt: 
D

ieser innerstädtische G
rünzug ist eine w

ichti-
ge „G

rünschneise“ im
 innerstädtischen G

efüge 
und aus diesem

 G
rund in G

änze landschafts-
schutzw

ürdig. 
D

ie Berücksichtigung der Belange des H
och-

w
asserschutzes soll über

die Aufnahm
e einer 

gebundenen 
Ausnahm

ereglung 
in 

den 
LP-

Festsetzungstext erfolgen: „D
ie U

ntere Land-
schaftsbehörde 

erteilt 
auf 

Antrag 
eine 

Aus-
nahm

e von den G
e- und Verboten des LSG

 
6.2.2.11 für die Errichtung von H

ochw
asser-

schutzanlagen 
im

 
Teilbereich 

Erfttal, 
sow

eit 
hierdurch der Schutzzw

eck nicht beeinträchtigt 
w

ird.“

D
ie Anregung w

ird berücksichtigt: 
In 

Abstim
m

ung 
zw

ischen 
Stadt 

N
euss 

und 
R
hein-Kreis N

euss w
urde die Planung der KITA 

und des Parkplatzes
nochm

als m
it dem

 Ziel 
überarbeitet, einen m

öglichst
großen Teil der 

betroffenen Fläche als LSG
 erhalten zu kön-

nen. 
Auf 

G
rundlage 

der 
überarbeiteten 

Pla-
nung (siehe Abstim

m
ung Stadt N

euss,
Anlage 

zum
 G

esprächsverm
erk vom

 06.05.2014) soll 
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gesbach in Teilen freigelegt w
erden.  

(sieh
e au

ch
 A

bstim
m

u
n

g Stadt N
eu

ss vom
 06.5. 

2014, P
kt.4) 

Im
 Änderungsbereich "R

ennbahn"
sollte eine Bereinigung 

der Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes erfolgen.
D

ie w
estliche Fläche m

it den G
ebäuden (G

lobetheater, 
W

etthalle R
ennbahnrestaurant) und Parkplatzflächen sollte 

aus dem
 Plan herausgenom

m
en w

erden (Anlage 2), da der 
Charakter eines'Landschaftsschutzgebietes hier nicht ge-
geben ist. D

arüber hinaus sind w
eitere bauliche Entw

ick-
lungen bzw

.die unm
ittelbare Anbindung des W

endersplat-
zes an das R

ennbahngelände durch Bauw
erke zur Ü

berbrü-
ckung oder U

nterführung der G
leise H

ochw
asserm

auern 
geplant. 

(sieh
e au

ch
 A

bstim
m

u
n

g Stadt N
eu

ss vom
 06.5. 

2014, P
kt. 2.2) 

die einvernehm
lich abgestim

m
te Teilfläche die 

für KITA und Parkplatz zw
ingend notw

endig 
ist, aus dem

 LSG
 entfallen. 

Als „Ersatz“ für das entfallene LSG
 soll gem

. 
Antrag der Stadt N

euss vom
 08.05.2014 im

 
Bereich 

der 
N

orfbachaue 
eine 

LSG
-w

ürdige 
Fläche als neues LSG

 im
 LP I festgesetzt w

er-
den. 

H
ierzu 

w
ird 

dem
 

Kreistag 
der 

Aufstel-
lungsbeschluss 

zur 
11. 

Änderung 
des 

Land-
schaftsplanes I – N

euss- vorgelegt. 

D
ie Anregung w

ird berücksichtigt: 
D

er betr. Bereich der R
ennbahn ist als inner-

städtische Freifläche im
 Sinne des § 26 Abs. 1 

Ziff. 1 und 3 BN
atschG

 LSG
 – w

ürdig. D
ie Flä-

che w
ird

insgesam
t durch eine alte Baum

reihe 
(überw

iegend ca. 100 – jährige Platanen) ge-
prägt, 

w
elche 

das 
R
ennbahngelände 

nach 
W

esten 
begrenzt. 

Eine 
w

eitere 
Versiegelung 

der übrigen Fläche soll durch den Landschafts-
schutz begrenzt w

erden. Eine freiraum
planeri-

sche G
estaltung der Fläche für die Erholungs-

nutzung ist gem
. Entw

icklungsziel 1 K m
öglich 

und w
ünschensw

ert. 
In Abstim

m
ung m

it der Stadt N
euss soll zur 

Berücksichtigung der geplanten Anbindung des 
W

endersplatzes an das R
ennbahngelände eine 

gebundene 
Ausnahm

eregelung 
in 

den 
LP-

Festsetzungstext aufgenom
m

en w
erden: 

„D
ie U

ntere Landschaftsbehörde erteilt auf 
Antrag eine Ausnahm

e von den G
e- und Ver-

boten des LSG
 6.2.2.4 für die Errichtung fuß-

läufiger W
egeverbindungen zw

ischen W
en-
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In N
ordrhein-W

estfalen sollen m
it U

nterstützung der Lan-
desregierung fünf R

adschnellw
ege geplant w

erden.D
ie

Stadt N
euss ist an der Strecke N

euss - U
niversität D

üssel-
dorf - D

.-Benrath - D
.-G

arath - Langenfeld und M
onheim

 
(31 km

) beteiligt. D
er Trassenverlauf tangiert den Ände-

rungsbereich "R
ennbahn".Zur Zeit befindet sich eine M

ach-
barkeitsstudie in Arbeit, die m

ehrere Trassenvarianten un-
tersucht. Eine Variante unterquert die Langem

arckstraße 
direkt nördlich der Tankstelle und m

ündet dann im
 LSG

 der 
R
ennbahn. D

enkbar w
äre dann u.a.eine Führung auf der 

G
rasrennbahn in R

ichtung H
essentor. D

iese Trasse ist in 
der Anlage 4 schw

arz eingetragen.
W

enn der R
adschnell-

w
eg (R

SW
) so realisiert w

ürde, sollte auch der schw
arz 

gestrichelte W
eg in R

ichtung Stresem
annallee m

öglich 
gehalten w

erden. Eine w
eitere Variante sieht eine Führung 

entlang des Europadam
m

s vor. D
iese Trasse soll dann ver-

längert w
erden zw

ischen der R
ennbahn und den G

leisen 
der H

afenbahn (blau gestrichelt). Ich bitte, diese Trassen-
varianten, bei der Ü

bertragung der LSG
 in den Land-

schaftsplan zu berücksichtigen.

(sieh
e au

ch
 A

bstim
m

u
n

g Stadt N
eu

ss vom
 06.5. 

2014, P
kt. 2.1) 

dersplatz und R
ennbahngelände im

 Teilbereich 
R
ennbahn, sow

eit hierdurch der Schutzzw
eck 

nicht beeinträchtigt w
ird.“ 

D
er Anregung kann nicht gefolgt w

erden: 
D

ie 
betr. 

Planung 
ist 

zu 
unbestim

m
t. 

Pla-
nungsvarianten 

rechtfertigen 
keine 

R
eduzie-

rung des Landschaftsschutzes. Zu dem
 aktuel-

len, sehr frühen  und unkonkreten Planungs-
stand des Pro jektes ist eine Berücksichtigung 
des Projektes in der LP-Änderung noch nicht 
m

öglich.

D
ie w

eitere Konkretisierung des Projektes soll 
zu einem

 sehr frühen Zeitpunkt m
it dem

 
R
hein-Kreis N

euss als Träger der Landschafts-
planung unter Beteiligung des Landschaftsbei-
rates abgestim

m
t w

erden. D
abei soll insbe-

sondere die D
iskussion der Trassenvarianten 

geführt, und eine m
öglichst landschaftsver-

trägliche Variante gesucht w
erden. 
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Im
 Bereich des nicht zur Änderung anstehenden Land-

schaftsschutzgebietes 6.2.2.2 "M
orgensternsheide / Stadt-

w
ald" w

ird nördlich der G
eulenstraße von der R

egiobahn 
G

m
bH

 ein neuer S - Bahn- H
altepunkt geplant und ein 

Planfeststellungsverfahren avisiert. In unm
ittelbarer N

ähe 
zum

 Bahnsteig soll eine Bike &
 R

ide-Station m
it Fahrrad-

stellplätzen und Fahrradboxen entstehen. D
ie Planung dazu 

w
ird seitens der Stadt N

euss erstellt.  
D

ie Flächen für den Bahnsteig und die Fahrradabstellanla-
gen sollten daher aus dem

 Landschaftsschutzgebiet he-
rausgenom

m
en w

erden.Ein Lageplan m
it M

arkierung der 
entsprechenden Flächen ist als Anlage 5 beigefügt. D

a der 
neue S-Bahn-H

altepunkt auch der verkehrlichen Erschlie-
ßung des Johanna-Etienne Krankenhauses dienen soll, w

ird 
ein direkter Verbindungsw

eg vom
 Krankenhausareal durch 

das Landschaftsschutzgebiet auf den vorhandenen W
eg 

entlang des N
ordkanals diskutiert (s. Anlagen 5). D

ieser 
W

eg sollte ebenfalls aus dem
 Landschaftsschutzgebiet aus-

genom
m

en w
erden. D

ie genaue Lage des W
eges steht 

noch nicht fest. D
arüber hinaus besteht der politische 

W
unsch, den neuen H

altepunkt m
it dem

 bestehenden 
Ö

PN
V-System

 zu erschließen.D
ie dafür erforderlichen Flä-

chen stehen außerhalb des Landschaftsschutzgebietes nicht 
zur Verfügung, so dass eine Ö

PN
V-Erschließung des neuen 

H
altepunktes (W

endeanlagen, Straßenaufw
eitungen) ohne 

große Eingriffe in das Landschaftsschutzgebiet 6.2.2.2 nicht 
zu realisieren ist. O

b die gew
ünschte Ö

PN
V-Erschließung 

tatsächlich realisiert w
erden w

ird, ist noch offen. 

(sieh
e au

ch
 A

bstim
m

u
n

g Stadt N
eu

ss vom
 06.5. 

2014, P
kt. 3) 

D
ie Anregung kann nicht berücksichtigt w

er-
den:
D

ie betr. Planung bezieht sich nicht auf den 
G

eltungsbereich der 9. Änderung des LP I. 
D

ie Planung w
ird im

 R
ahm

en des verkehrs-
rechtlichen Verfahrens abgestim

m
t. 
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D
arüber hinaus w

eise ich noch auf zw
ei Fehler in den Plan-

entw
ürfen hin, die von der in den Jahren 2007 und 2008 

neu gefassten Altverordnung abw
eichen:

1.Vogelsang-Stingesbachaue (S. 14 der Planunterlage): 
der kleine "Zipfel" an der nordw

estlichen G
renze,w

estlich 
der Schule m

uss aus der D
arstellung herausgenom

m
en 

w
erden.

2. R
ennbahn (S. 18 der Planunterlage): südöstlicher Be-

reich entlang der Stresem
annallee. 

H
ier ist seit 2011 der Bebauungsplan N

r. 462 - Strese-
m

annallee, R
ennbahnbüropark -rechtskräftig. Auch dieser 

Bereich ist entsprechend anzupassen. 

D
ie innerstädtischen bzw

. ortsnahen Parks "Jostenbusch" 
(Steinhausstraße) und "M

üggenburgpark" sollen m
it dem

 
Entw

icklungsziel 1 K belegt w
erden. 

Begründung: 
D

er 
N

utzungsdruck 
auf 

diese 
Bereiche 

w
ird 

zunehm
en.

W
egen der kulturhistorischen Vorgeschichte dieser G

rünan-
lagen ist bei dem

 Entw
icklungsziel 1 K auch die M

öglichkeit 
gegeben, die ehem

aligen Strukturen bei vorhandenen M
it-

teln zu rekonstruieren.

D
er Anregung w

ird gefolgt: 
D

ie Karte w
ird entsprechend angepasst. 

D
er Anregung w

ird gefolgt: 
D

ie Karte w
ird entsprechend angepasst. 

D
er Anregung w

ird gefolgt: 
D

ie Karte w
ird entsprechend angepasst. 

8 
Thyssengas G

m
bH

 
- Erdgaslogistik - 

Von der 9. Änderung des oben genannten Landschaftspla-
nes w

erden keine von unserer G
esellschaft betreuten G

as-
fernleitungen betroffen. 
N

euverlegungen in diesem
 Bereich sind von uns zz. nicht 

vorgesehen. 
9 

G
ASCAD

E G
astransport 

G
m

bH
W

ir danken für die Ü
bersendung der U

nterlagen zu o. g. 
Vorhaben. 
W

ir antw
orten Ihnen zugleich auch im

 N
am

en und Auftrag 

Lfd.-N
r. 

TÖ
B

 
A

n
regu

n
gen u

n
d B

eden
ken

 
Stellu

n
gn

ahm
e der V

erw
altu

n
g 

T:\0_D
aten A

m
t 61\3_Landschaft und Freiraum

\02_Landschaftsplanung\01_LP I\03_Ä
nderungsverfahren\9. 

Ä
nderung\FrühzeitigeB

eteiligung\SynopseSitzungsvorlagen\K
reistag\A

nlage 2_Synopse_K
T.doc 

der Anlagenbetreiber W
IN

G
AS G

m
bH

, N
EL G

astransport 
G

m
bH

 sow
ie O

PAL G
astransport G

m
bH

 &
 Co. KG

. 
N

ach Prüfung des Vorhabens im
 H

inblick auf eine Beein-
trächtigung unserer Anlagen teilen w

ir Ihnen m
it, dass un-

sere Anlagen zum
 gegenw

ärtigen Zeitpunkt nicht betroffen 
sind. D

ies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber m
it ein. 

W
ir m

öchten Sie darauf hinw
eisen, dass sich Kabel und 

Leitungen anderer Betreiber in diesem
 G

ebiet befinden 
können. D

iese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Er-
m

ittlung der genauen Lage der Anlagen und eventuellen 
Auflagen anzufragen. D

ie
G

ASCAD
E kann nur  für ihre eige-

nen Anlagen Auskunft geben und für die Anlagen der Anla-
genbetreiber, w

elche G
ASCAD

E m
it der Beauskunftung 

beauftragt haben (s.o.). 

D
ie Anregung w

urde berücksichtigt: 
Im

 
Verfahren 

w
urden 

die 
betroffenen 

Lei-
tungsträger beteiligt. 

10 
W

ehrbereichsverw
altung 

W
est

U
nter Bezugnahm

e auf Ihr Schreiben vom
 10.01.2014

teile 
ich Ihnen m

it, dass –
unter Berücksichtigung der von m

ir 
w

ahrzunehm
enden Belange – m

einerseits grundsätzlich
kein

e B
eden

ken
gegen die R

ealisierung der o. a. Planung 
bestehen. 

11 
LAN

U
V N

R
W

 
M

it Bezugsschreiben bitten Sie das Landesam
t für N

atur, 
U

m
w

elt und Verbraucherschutz (LAN
U

V) um
 Stellungnah-

m
e zu o. g. Landschaftsplanänderungen.  

D
as LAN

U
V begrüßt die Erw

eiterungen der bestehenden 
Landschaftsschutzgebiete.
Es w

erden keine w
eiteren Anregungen und Bedenken ge-

gen 
die 

neue 
Ausw

eisung 
der 

Landschaftsschutzgebiete 
vorgebracht.

12 
Landesbetrieb Straßen 
N

R
W

 - Autobahnnieder-
lassung Krefeld - 

D
ie hiesige Autobahnniederlassung Krefeld ist für den Be-

trieb und die Erhaltung der im
 o.a. Planänderungsbereich 

vorhandenen Autobahn 57 zuständig. 45
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N
eubau,- bzw

. Ausbauplanungen w
erden in Abhängigkeit 

der vorhandenen Kapazitäten von den benachbarten N
ie-

derlassungen erbracht. D
er Ausbau der BAB 57 w

ird durch 
die Projektgruppe BAB der R

egionalniederlassung N
ieder-

rhein, M
önchengladbach m

it Sitz in der Autobahnniederlas-
sung Krefeld betrieben. In verschiedenen Beteiligungster-
m

inen ist die Ausbauplanung A 57 der Stadt N
euss vorge-

stellt w
orden. 

D
urch die 9. Änderung des Landschaftsplanes ergeben sich 

durch den Änderungsbereich "A
57 R

euschenberg" und den 
Änderungsbereich "Erfttal" Berührungspunkte m

it der Pla-
nung A 57. Im

 Zuge der Landschaftspflegerischen Begleit-
planung zum

 Ausbau der A 57 im
 Abschnitt R

euschenberg 
w

urden auch große Teile der Erw
eiterungsfläche A 57, R

eu-
schenberg im

 U
m

feld der Autobahn kartiert. 
D

ie Flächen der A 57, einschl. ihrer Böschungsflächen, die 
aufgrund ihrer baulichen Situation (Lärm

schutzw
ände) 

nicht zugänglich sind, w
eisen jedoch keine Funktionen für 

die Erholung bzw
. aufgrund der Vorbelastung auch keine 

botanische oder ornithologische Bedeutung auf. Insofern 
scheint eine diesbezügliche Sicherung durch Ü

bernahm
e in 

den Landschaftsplan fragw
ürdig. 

In beiden Abschnitten w
äre m

it einer unveränderten Ü
ber-

nahm
e der Landschaftsschutzverordnung die Ausw

eisung 
von Erhaltungszielen und Festsetzungen auf der Autobahn 
und den Lärm

schutzw
ällen verbunden. D

as im
 Land-

schaftsplan form
ulierte Entw

icklungsziel "Erhaltung einer 
m

it naturnahen Lebensräum
en oder sonstigen natürlichen 

Landschaftselem
enten ausgestatteten Landschaft" ist

je-
doch auf der Autobahn und seinen N

ebenflächen nicht zu 
realisieren.G

leiches gilt für die Festsetzungen. 
Aufgrund der im

 Bundesfernstraßengesetz (FStrG
) fixierten 

Regelungen liegt die Verantw
ortung für die U

nterhaltung 

Lfd.-N
r. 
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B
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und die Sicherheit der Bundesfernstraßen einschließlich der 
Böschungen und N

ebenanlagen beim
 Straßenbaulastträger. 

H
insichtlich der D

urchführung von Pflege-, U
nterhaltungs- 

und Sicherungsm
aßnahm

en ist gem
.FStrG

 eine besondere 
Erlaubnis, G

enehm
igung oder Abnahm

e durch andere als 
die Straßenbaubehörde nicht erforderlich.Eine G

enehm
i-

gung oder Inform
ationspflicht anderer Behörden ist gem

äß 
FStrG

 nicht erforderlich. 
D

er Landesbetrieb Straßenbau N
R
W

 bittet daher, die Be-
standssituation bei der Ü

bernahm
e der Landschaftsverord-

nung zu berücksichtigen und die G
renze der beiden Land-

schaftsschutzgebiete außerhalb des Straßenkörpers und 
seiner N

ebenanlagen festzulegen.
.

D
er Anregung w

ird nicht gefolgt: 
Landschaftsschutzgebiete 

w
erden 

planerisch 
als flächige Schutzgebiete relativ großräum

ig 
betrachtet 

und 
festgesetzt. 

Im
 

gesam
ten 

Landschaftsplan 
des 

R
hein-Kreis 

N
euss 

sind 
insofern 

die 
Verkehrsw

ege 
einschließlich 

der 
Autobahnen bei entsprechender LSG

 - W
ürdig-

keit des U
m

feldes in das Landschaftsschutzge-
biet einbezogen.  
D

ie D
urchführung von U

nterhaltungsm
aßnah-

m
en ist aufgrund der entsprechenden U

nbe-
rührtheitsklauseln in den LSG

 –
Festsetzungen 

m
öglich.

Bei Ausbauvorhaben w
erden die Belange des 

Landschaftsschutzes im
 jew

eiligen Planfeststel-
lungsverfahren m

it der Ausbauplanung abge-
stim

m
t.

13 
Landw

irtschaftskam
m

er 
N

R
W

 – Kreisstelle R
hein-

Kreis N
euss - 

Zu dem
 oben aufgeführten Verfahren w

erden aus landw
irt-

schaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken vorge-
tragen.

14
LVR

_Am
t für D

enkm
al-

pflege im
 R

heinland 
G

egen die o.g. Planung w
erden von Seiten des LVR

-Am
tes 

für D
enkm

alpflege im
 R

heinland keine Bedenken geltend 
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gem
acht.

15
Stadtw

erke D
üsseldorf 

G
egen die o.g. Änderung des Landschaftsplanes des R

hein-
Kreis N

euss bestehen seitens der Stadtw
erke D

üsseldorf AG
 

keine Einw
ände.

16
Landesbetrieb W

ald und 
H

olz N
R
W

 
Zu der 9. Änderung des LP I – N

euss – bestehen keine Be-
denken. 
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N
atu

rsch
u

tzverbän
de u

n
d V

or-
sitzen

der des Lan
dsch

aftsbeira-
tes des R

hein-K
reises N

euss 

1
H

err Lechner, Vorsitzen-
der des Landschaftsbeira-
tes des R

hein-Kreis N
euss 

D
ie o. g. LP – Änderung w

ird im
 Sinne einer einheitlichen 

R
egelung begrüßt. Es w

erden keine Anregungen und Be-
denken geltend gem

acht. 

2 
BU

N
D

 O
G

 N
euss-Kaarst 

N
euss - Erw

eiterung der Landschaftsschutzgebiete Teilbe-
reich

."R
ennbahn" 

D
ie Fläche der N

eusser R
ennbahn ist seit Jahren unter 

Schutz w
egen ihrer w

ichtigen Funktion des Erhaltes der 
Frischluftzufuhr in die Innenstadt von N

euss.  
Eine Aufforstung, geschw

eige denn eine Bebauung ist in 
jedem

 Fall zu verhindern, dam
it diese Luftschneise erhalten 

bleibt. Besonders im
 Zeichen des Klim

aw
andels und der 

Aufheizung der Innenstädte w
ird diese Funktion im

m
er 

w
ichtiger.

D
iese Eigenschaft sollte in dem

 Entw
icklungsziel und den 

Erläuterungen zum
 Ausdruck kom

m
en. W

ir bitten deshalb 
um

 entsprechende Änderung des vorgeschlagenen Entw
ick-

lungszieles 1 K durch einen Zusatz: 

Erhalt der Freifläche für die Frischluftzufuhr in die Innen-
stadt.

D
er Anregung w

ird gefolgt.
D

as Entw
icklungsziel 1 K w

ird w
ie folgt form

u-
liert:
„Erhaltung innerstädtischer G

rünflächen für die 
Erholung und zur Erhaltung der stadtklim

ati-
schen Ausgleichsfunktionen.“
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B
ürger

1 
Erbengem

einschaft  

Sticker

als Testam
entsvollstrecker lege ich nam

ens der Erbenge-
m

einschaft Sticker, Eigentüm
erin des Flurstücks 485, W

i-
derspruch gegen die Ausdehnung des fortgesetzten Schut-
zes (§ 2 der O

rdnungsbehördlichen Verordnung - Flächen 
N

r. 8 - Spalte "ganze Flurstücke") auf die G
änze des Flur-

stücks ein. 
Ich beantrage, das Flurstück 485 w

ie das N
achbarflurstück 

75 unter Spalte "Flurstücke teilw
eise" aufzuführen. 

Begründung: 
D

urch die aktuelle Planung des fortgesetzten Schutzes w
ird 

das Flurstück 485 m
it einem

 größeren Flächenanteil als das 
N

achbarflurstück 75 für den Landschaftsschutz in Anspruch 
genom

m
en. Es ist nicht erkennbar und nicht nachvollzieh-

bar, auf w
elchen Kriterien und w

elchem
 Verständnis des 

G
leichheitsgrundsatzes diese unterschiedliche Inanspruch-

nahm
e beruht. Es drängt sich der Eindruck einer w

illkürli-
chen Festlegung auf, die der gebotenen gleichw

ertigen 
Inanspruchnahm

e der beiden Flurstücke für den Land-
schaftsschutz w

iderspricht und zum
 U

ngleichverhältnis zu 
U

ngunsten des Flurstücks 485 führt. 

Ich bitte, dem
 Antrag stattzugeben und die ungleiche, 

überm
äßige Inanspruchnahm

e des Flurstücks 485 zu besei-
tigen. 

D
ie Anregung w

ird teilw
eise berücksichtigt: 

D
ie kartographische D

arstellung in der Verord-
nung der Bezirksregierung für das Flst.: G

em
. 

N
euss, Fl.19, N

r. 485 stim
m

t nicht m
it dem

 
Text der VO

 der BR
 überein. H

ier m
üsste es 

tatsächlich 485 tlw
. heißen. 

D
ie kartographische D

arstellung der Verord-
nung ist insofern rechtsrelevant. D

iese w
urde 

in die 9. Änderung des LP I übernom
m

en und 
berücksichtigt die LSG

 – w
ürdigen Bereiche 

entlang der O
bererft. Ein G

leichbehandlungs-
grundsatz ist, aufgrund der jew

eilig unter-
schiedlichen LSG

 – w
ürdigkeit der G

rundstü-
cke, nicht gegeben.
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           Anlage 3 
Gesprächsvermerk zum Abstimmungstermin vom 06.05.2014 im Rathaus 
der Stadt Neuss 
 
Thema: 
 
9. Änderung des Landschaftsplanes Rhein-Kreis Neuss Teilabschnitt I- 
Neuss; 
Abstimmung der Anregungen und Bedenken der Stadt Neuss im frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren  
 
Anlass: 
 
Die Stadt Neuss hat mit Schreiben vom 14.02.2014 zu o.g. LP-Änderungsverfahren 
Bedenken und Anregungen erhoben. Die Beratung erfolgte im Planungs- und 
Umweltausschuss des Rhein-Kreis Neuss (PLUA) am 01.04.2014. Gem. Beschluss des 
PLUA sollen der Kreis und die Stadt Neuss weitere ergebnisorientierte Gespräche 
führen, um diese Ergebnisse unmittelbar in das laufende LP-Änderungsverfahren 
aufnehmen zu können. 
 
Teilnehmer: 
 

 Stadt Neuss: Planungsamt: Herr Honermann, Frau Becker, Herr Dornis, Frau 
Fischer; Tiefbauamt: Herr Körschenhausen ; Referendar Herr Heyn 

 Rhein-Kreis Neuss: Herr Große, Frau Höhnke (Amt 61) 
 Landschaftsbeirat: Herr Lechner (Beiratsvorsitzender) 

 
Diskussion / Ergebnisse: 
 
1. Änderungsbereich Erfttal (Hochwasserschutzanlagen) 
 
Anregungen / Bedenken Stadt Neuss: 
Im Änderungsbereich "Erfttal" sind vorhandene Anlagen des technischen 
Hochwasserschutzes entlang des Norfbaches betroffen (siehe Anlage 1 a). Diese 
müssen mittelfristig neu geplant werden, da sie den aktuellen technischen 
Anforderungen und dem Bemessungshochwasser angepasst werden müssen. Um 
zusätzliche Interessenskonflikte zwischen Landschaftsschutz und Hochwasserschutz 
zu vermeiden, bitte ich, die entsprechenden Flächen (siehe Anlage 1 b) nicht als 
Landschaftsschutzgebiet festzuschreiben. 
 
Diskussion: 
Herr Körschenhausen verdeutlicht die schriftlich dargelegten Befürchtungen, dass die 
geplanten Hochwasserschutzanlagen aufgrund der Einschränkungen des 
Landschaftsschutzes nicht oder nur sehr schwierig zu realisieren sind. 
Herr Große weist darauf hin, dass die Belange des Hochwasserschutzes 
selbstverständlich von großer Bedeutung sind und eine Befreiung gem. § 69 LG in 
der Regel die Realisierung ohne Probleme ermöglicht. Weiterhin erläutert Herr Große, 
dass sich die geplanten Deichausbaumaßnahmen am äußeren Rand des LSG 

Ö  9
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befinden und aus diesem Grunde eine Aufhebung des Gesamt - LSG nicht 
angemessen sei. 
Herr Körschenhausen legt dar, dass noch keine Ausführungsplanung mit konkreten 
Planungsflächen besteht und insofern derzeit noch unklar sei, inwieweit ggf. auch 
Vorlandflächen beansprucht werden müssten. Die Wohnbebauung muss zukünftig 
stärker geschützt werden, gleichzeitig sollen die Hochwasserschutzmaßnahmen die 
Belange des Landschaftsschutzes weit möglichst berücksichtigen. 
Herr Große erläutert als eine weitergehende Möglichkeit zur Berücksichtigung der 
Hochwasserschutzbelange, neben der Befreiung, das Instrument der gebundenen 
Ausnahmeregelung. 
 
Ergebnis:  
Es soll eine gebundene Ausnahmeregelung wie folgt in den Text der LSG Festsetzung 
aufgenommen werden: „Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag eine 
Ausnahme von den Ge- und Verboten des LSG 6.2.2.11 für die Errichtung von 
Hochwasserschutzanlagen im Teilbereich Erfttal, soweit hierdurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.“  
 
2. Änderungsbereich Rennbahn 
 
Herr Honermann erläutert, dass es sich bei der Betrachtung der „Rennbahn“ um drei 
Planungsaspekte handele: 
 

1. Die Planung eines Radschnellweges von Neuss nach Langenfeld 
2. Die Anbindung des „Wendersplatzes“ an die Innenstadt 
3. Die Anlage einer Skateranlage auf der zentralen Rennbahnfläche 

 
2.1 Änderungsbereich Rennbahn (geplanter Radschnellweg) 
 
Anregungen / Bedenken Stadt Neuss: 
In Nordrhein-Westfalen sollen mit Unterstützung der Landesregierung fünf 
Radschnellwege geplant werden. Die Stadt Neuss ist an der Strecke Neuss - 
Universität Düsseldorf - D.-Benrath - D.-Garath - Langenfeld und Monheim (31 km) 
beteiligt. Der Trassenverlauf tangiert den Änderungsbereich "Rennbahn". Zur Zeit 
befindet sich eine Machbarkeitsstudie in Arbeit, die mehrere Trassenvarianten 
untersucht. Eine Variante unterquert die Langemarckstraße direkt nördlich der 
Tankstelle und mündet dann im LSG der Rennbahn. Denkbar wäre dann u. a. eine 
Führung auf der Grasrennbahn in Richtung Hessentor. Diese Trasse ist in der Anlage 
4 schwarz eingetragen. Wenn der Radschnellweg (RSW) so realisiert würde, sollte 
auch der schwarz gestrichelte Weg in Richtung Stresemannallee möglich gehalten 
werden. Eine weitere Variante sieht eine Führung entlang des Europadamms vor. 
Diese Trasse soll dann verlängert werden zwischen der Rennbahn und den Gleisen 
der Hafenbahn (blau gestrichelt). Ich bitte, diese Trassenvarianten, bei der 
Übertragung der LSG in den Landschaftsplan zu berücksichtigen. 
 
Diskussion: 
Herr Dornis führt aus, dass die Planung des Radschnellweges als Landeswettbewerb 
unter Beteiligung der Stadt Neuss entstanden ist. Der Radschnellweg müsse 4 m 
breit, befestigt und beleuchtet sein. Die Trassenführung sei jedoch noch unklar, in 
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jedem Falle müsse die Trasse jedoch über der Bereich der „Rennbahn“ geführt 
werden. Herr Lechner erläutert Möglichkeiten der Trassenführung die am Rande der 
Rennbahn verlaufen könnten und die Gehölzbestände möglichst schonen würden. 
Herr Große verdeutlicht, dass zum jetzigen, sehr frühen und unkonkreten 
Planungsstand des Projektes, eine Berücksichtigung in der LP-Änderung noch nicht 
möglich sei.  
 
Ergebnis:  
Die weitere Konkretisierung des Projektes soll zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit 
dem Rhein-Kreis Neuss als Träger der Landschaftsplanung unter Beteiligung des 
Landschaftsbeirates abgestimmt werden. Dabei soll insbesondere die Diskussion der 
Trassenvarianten geführt, und eine möglichst landschaftsverträgliche Variante 
gesucht werden. 
 
2. 2 Änderungsbereich Rennbahn (westliche Flächen) 
 
Anregungen / Bedenken Stadt Neuss: 
Im Änderungsbereich "Rennbahn" sollte eine Bereinigung der Abgrenzung des 
Landschaftsschutzgebietes erfolgen. Die westliche Fläche mit den Gebäuden 
(Globetheater, Wetthalle Rennbahnrestaurant) und Parkplatzflächen sollte aus dem 
Plan herausgenommen werden (Anlage 2), da der Charakter eines Landschafts- 
schutzgebietes hier nicht gegeben ist. Darüber hinaus sind weitere bauliche 
Entwicklungen bzw. die unmittelbare Anbindung des Wendersplatzes an das 
Rennbahngelände durch Bauwerke zur Überbrückung oder Unterführung der Gleise 
Hochwassermauern geplant. 
 
Diskussion: 
Herr Honermann führt aus, dass die Bedenken der Stadt sich insbesondere auf 
eventuelle Probleme bei der Anbindung des Wendersplatzes an das 
Rennbahngelände beziehen. Es sei eine städtebauliche und freiraumplanerische 
Aufwertung des Bereiches geplant, der insbesondere auch die Bezüge des 
Wendersplatzes zur Rennbahn neu ordnen soll; hierzu sei die fußläufige Verbindung 
zwischen Wendersplatz und Rennbahn unerlässlich.  
Herr Lechner erläutert die Historie des Platzes. Der Bereich der „Rennbahn“ gehörte 
zu den bei Hochwasser überspülten „Bergischen Wiesen“ und sollte als geschlossene 
Struktur - nicht zuletzt auch aus stadtklimatischer Sicht - erhalten bleiben.  
Herr Große führt aus, dass die bisherigen baulichen Anlagen im Bereich der 
Rennbahn auch im LSG auf dem Wege der Befreiung realisiert wurden. Da die 
Planung der fußläufigen Wegeverbindung räumlich ausreichend begrenzt ist, besteht 
auch hier zur Harmonisierung der städtebaulichen und landschaftsplanerischen 
Ansprüche die Möglichkeit eine gebundene Ausnahmeregelung in die LSG – 
Festsetzung aufzunehmen. 
 
Ergebnis:  
Es soll eine gebundene Ausnahmeregelung wie folgt in den Text der LSG Festsetzung 
aufgenommen werden: „Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag eine 
Ausnahme von den Ge- und Verboten des LSG 6.2.2.4 für die Errichtung fußläufiger 
Wegeverbindungen zwischen Wendersplatz und Rennbahngelände im Teilbereich 
Rennbahn, soweit hierdurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird.“ 
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2.3 Planung einer Skateranlage auf der zentralen Rennbahnfläche 
 
Anregungen / Bedenken Stadt Neuss: 
Die Planung war bisher nicht Gegenstand der Anregungen und Bedenken der Stadt 
Neuss im LP-Änderungsverfahren. Die Anlage von Sport- und Freizeitanlagen ist 
jedoch schon länger Bestandteil eines Gesamtkonzeptes für die innerstädtische 
Freizeitnutzung im Bereich der Rennbahn. Derzeit wird die Planung konkretisiert und 
soll in 2014 in das Verfahren eingebracht werden. 
 
Diskussion: 
Frau Becker führt aus, dass es sich bei dem Projekt um eine mittelgroße 
Skateranlage handelt, deren Planung derzeit vom Grünflächenamt konkretisiert wird. 
Die Anlage soll innerhalb des zentralen Rennbahngeländes liegen. 
Herr Lechner stellt nochmals die stadtklimatische Funktion des LSG Rennbahn 
heraus. Jede weitere Versiegelung sollte möglichst vermieden werden um die 
klimatische Ausgleichsfunktion der Fläche nicht zu gefährden. 
 
Ergebnis: 
Die Skateranlage auf der zentralen Rennbahnfläche soll in Hinblick auf eine 
gesamtkonzeptionelle Planung der Freizeitnutzungen auf dem Rennbahngelände 
konkretisiert werden, um diese mit dem Rhein-Kreis Neuss und dem 
Landschaftsbeirat abstimmen zu können. 
 
3. Bereich außerhalb der LP-Änderung (Geplanter S – Bahn – Haltepunkt, 
incl. Bike & Ride - Station sowie Fußweg) 
 
Anregungen / Bedenken Stadt Neuss: 
Im Bereich des nicht zur Änderung anstehenden Landschaftsschutzgebietes 6.2.2.2 
"Morgensternsheide / Stadtwald" wird nördlich der Geulenstraße von der Regiobahn 
GmbH ein neuer S - Bahn- Haltepunkt geplant und ein Planfeststellungsverfahren 
avisiert. In unmittelbarer Nähe zum Bahnsteig soll eine Bike & Ride-Station mit 
Fahrradstellplätzen und Fahrradboxen entstehen. Die Planung dazu wird seitens der 
Stadt Neuss erstellt.  
Die Flächen für den Bahnsteig und die Fahrradabstellanlagen sollten daher aus dem 
Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden. Ein Lageplan mit Markierung der 
entsprechenden Flächen ist als Anlage 5 beigefügt. Da der neue S-Bahn-Haltepunkt 
auch der verkehrlichen Erschließung des Johanna-Etienne Krankenhauses dienen soll, 
wird ein direkter Verbindungsweg vom Krankenhausareal durch das 
Landschaftsschutzgebiet auf den vorhandenen Weg entlang des Nordkanals 
diskutiert (s. Anlagen 5). Dieser Weg sollte ebenfalls aus dem 
Landschaftsschutzgebiet ausgenommen werden. Die genaue Lage des Weges steht 
noch nicht fest. Darüber hinaus besteht der politische Wunsch, den neuen 
Haltepunkt mit dem bestehenden ÖPNV-System zu erschließen. Die dafür 
erforderlichen Flächen stehen außerhalb des Landschaftsschutzgebietes nicht zur 
Verfügung, so dass eine ÖPNV-Erschließung des neuen Haltepunktes 
(Wendeanlagen, Straßenaufweitungen) ohne große Eingriffe in das 
Landschaftsschutzgebiet 6.2.2.2 nicht zu realisieren ist. Ob die gewünschte ÖPNV-
Erschließung tatsächlich realisiert werden wird, ist noch offen. 
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Diskussion: 
Herr Honermann hebt das herausragende öffentliche Interesse dieses geplanten 
Haltepunktes hervor. 
Herr Lechner verweist auf Erschließungsmöglichkeiten über die „Geulenstraße“ 
welche die Inanspruchnahme des Waldes aus seiner Sicht überflüssig machen 
würden.  
Herr Große macht deutlich, dass die Planung nicht Gegenstand der 
Landschaftsplanänderung ist und insofern eine Berücksichtigung aus 
planungsrechtlicher Sicht in diesem Verfahren nicht möglich ist. 
 
Ergebnis: 
Die Planung wird im Rahmen des verkehrsrechtlichen Verfahrens abgestimmt. 
 
4. Änderungsbereich Vogelsang (Geplante Kindertagesstätte) 
 
Anregungen / Bedenken Stadt Neuss: 
Im Änderungsbereich "Vogelsang" (L 6.2.2.1) ist eine Kindertagestätte geplant, die 
eine Aufhebung bzw. eine Befreiung von den Festsetzungen des Landschaftsschutzes 
erfordert. Diese Planung ist dem Rhein-Kreis Neuss bereits bekannt. Auch sind 
entsprechende Gespräche mit der Bezirksregierung Düsseldorf geführt worden - 
siehe beiliegenden Gesprächsvermerk. Es wird vorgeschlagen, die Fläche durch eine 
Maßnahme zu kompensieren, die eine ähnliche Biotopstruktur entstehen lässt. Es soll 
der verrohrte Stingesbach in Teilen freigelegt werden.  
 
Diskussion: 
Frau Becker erläutert die Notwendigkeit der geplanten Kindertagesstätte an diesem 
Standort. Der grundsätzliche Bedarf ergibt sich aus den bundesrechtlichen Vorgaben 
zur Bereitstellung von U3 Betreuungsangeboten. Trotz weiterer Anstrengungen der 
Stadt zur Suche von Alternativmöglichkeiten, ergeben sich im nördlichen Stadtgebiet 
keine alternativen, sinnvollen Möglichkeiten zu dem geplanten Standort. Eine 
Gemeinbedarfsfläche für eine 5 gängige (5 Gruppen) KITA im nördlichen Stadtgebiet 
Neuss mit guter Erreichbarkeit für die betroffenen Familien sei nicht in Sicht. 
Herr Lechner und Herr Große heben nochmals die Schutzwürdigkeit der durch Bäume 
gesäumten, frischen Wiesenfläche in der Stingesbachaue hervor, welche auch nach 
Ansicht der Bezirksregierung (HLB) unbedingt landschaftsschutzwürdig sei. 
Herr Lechner erläutert den Zusammenhang der Stingesbachaue innerhalb einer 
historischen Altstromrinne, die sich nördlich bis in das Stadtgebiet Meerbusch 
fortsetzt. Er fordert diesen Gesamtzusammenhang unbedingt zu erhalten und alle 
Möglichkeiten zu nutzen diese Biotop- und Landschaftsstruktur wieder herzustellen 
und zu entwickeln. 
Herr Honermann weist auf die entsprechenden Darstellungen des in Neuaufstellung 
befindlichen Flächennutzungsplanes der Stadt Neuss hin, die genau diese Freihaltung 
der Altstromrinne durch Grünflächen und Waldflächen vorsieht. Er räumt ein, dass 
die betreffende Fläche innerhalb dieses Grünzuges liegt, aber aufgrund der 
geforderten Nachweise an KITA - Plätzen nur dieser Standort den dringenden Bedarf 
decken kann.   
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  22.05.2014

40 - Amt für Schulen und Kultur 

Sitzungsvorlage-Nr. 40/106/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Erweiterung der Schule am Chorbusch in Dormagen um den 
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung 
 

Sachverhalt: 

Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 beschlossen, dass 
der Rhein-Kreis Neuss mit den Städten Dormagen und Grevenbroich eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zur Übernahme der Trägerschaft der Schule am Chorbusch durch 
den Rhein-Kreis Neuss abschließt. Im Februar 2014 wurde die im Kreistag beratene 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom Landrat sowie vom Bürgermeister der Stadt 
Dormagen und von der Bürgermeisterin der Stadt Grevenbroich unterzeichnet. 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung sieht u. a. vor, dass die Schule am Chorbusch 
(Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache) um den 
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung erweitert wird. 
 
Die Schulleitung der Schule am Chorbusch sowie das Schulamt für den Rhein-Kreis Neuss 
haben sich dafür ausgesprochen, dass die Schwerpunkterweiterung in integrativer Form 
erfolgt, d. h. für die unterschiedlichen Förderschwerpunkte werden keine separaten Klassen 
gebildet. Die Schülerinnen und Schüler werden nach Jahrgangsstufen gemeinsam 
unterrichtet. Die Erweiterung soll sowohl für die Primarstufe als auch für die Sekundarstufe I 
gelten. 
 
Mit der Martinusschule im Norden und der Schule am Chorbusch im Süden des Kreisgebietes 
gäbe es dann zwei Förderschulen, die Kinder und Jugendliche aufnehmen können, bei denen 
sowohl der Förderbedarf Lernen als auch der Förderbedarf Emotionale und soziale 
Entwicklung besteht.  
 
Die Schwerpunkterweiterung wurde am 12.05.2014 im Schulausschuss beraten. Der 
Schulausschuss hat dem Kreistag einstimmig empfohlen, den folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Ö  10
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Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag beschließt, dass die Schule am Chorbusch in Dormagen (Förderschule mit den 
Schwerpunkten Lernen und Sprache) ab dem Schuljahr 2014/2015 in der Primarstufe und in 
der Sekundarstufe I um den Schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung in integrativer 
Form erweitert wird. 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  22.05.2014

40 - Amt für Schulen und Kultur 

Sitzungsvorlage-Nr. 40/107/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Neue Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
offenen Ganztagsschule 
 

Sachverhalt: 

Der Rhein-Kreis Neuss wird zum 01.08.2014 (vorbehaltlich der Genehmigung durch die 
Bezirksregierung Düsseldorf) die Schule am Chorbusch in Dormagen (Förderschule mit dem 
Schwerpunkt Lernen) in seine Trägerschaft übernehmen. Das Vorhaben wurde in der Sitzung 
des Schulausschusses am 14.10.2013 beraten. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die 
Grundlage des Schulträgerwechsels ist, wurde mittlerweile vom Landrat, von der 
Bürgermeisterin der Stadt Grevenbroich und vom Bürgermeister der Stadt Dormagen 
unterzeichnet. 
 
An der Schule am Chorbusch gibt es zurzeit ein offenes Ganztagsangebot mit rund 40 
Schülerinnen und Schülern. Träger des offenen Ganztags ist der Evangelische Verein für 
Jugend- und Familienhilfe, der auch für das offene Ganztagsangebot an der Michael-Ende-
Schule verantwortlich ist. 
 
Die Stadt Dormagen hat den Wunsch geäußert, dass die Elternbeiträge für den offenen 
Ganztag an der Schule am Chorbusch nach dem Schulträgerwechsel wie bisher 
einkommensabhängig erhoben werden. Im Interesse einheitlicher Beiträge an den offenen 
Ganztagsschulen des Rhein-Kreises Neuss schlägt die Verwaltung vor, die 
einkommensabhängige Beitragserhebung auch auf die anderen Förderschulen des Kreises 
mit offenem Ganztag (Michael-Ende-Schule, Martinusschule) zu übertragen. Die Stadt 
Dormagen hat sich bereit erklärt, gegen Kostenerstattung die Beitragsberechnung für alle 
offenen Ganztagsschulen des Kreises zu übernehmen. Die Einzelheiten müssen noch 
zwischen dem Kreis und der Stadt abgestimmt werden. 
 
Die neue Satzung wurde am 12.05.2014 im Schulausschuss beraten. Der Schulausschuss hat 
dem Kreistag einstimmig empfohlen, den folgenden Beschluss zu fassen: 

Ö  11
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Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag beschließt die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
offenen Ganztagsschule in der vorliegenden Form. 
 
 
 
Anlagen: 

Satzung Elternbeitrag OGS Entwurf 28.04.2014 
Satzung Elternbeitrag OGS Anlage 28.04.2014 
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Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganz-
tagsschule an Förderschulen des Rhein-Kreises Neuss vom ........ 
 
Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss hat in seiner Sitzung am 01.07.2014 gemäß  
§ 5 der Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14. Juli 1994 (SGV 
NRW 2021), § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (SGV. NRW. 610) und § 9 Abs. 3 des Schulgesetzes NRW vom 
15.02.2005 (GV.NRW S.102) in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
§ 1     Offene Ganztagsschule  
 
(1) Der Rhein-Kreis Neuss ist Träger der Michael-Ende-Schule in Neuss (Förderschule, För- 
     derschwerpunkt Sprache), der Martinusschule in Kaarst (Förderschule, Förderschwer 
     punkte Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung) und ab dem 01.08.2014 der  
     Schule am Chorbusch in Dormagen (Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen). 
 
(2)  Schülerinnen und Schüler der Primarstufe haben die Möglichkeit, während der Unter- 
      richtstage an betreuten Nachmittagsangeboten teilzunehmen. Die Nachmittagsbetreuung  
      im Rahmen der offenen Ganztagsschule gilt als schulische Veranstaltung. 
 
(3)  Diese Satzung gilt auch für Förderschulen, die nach Inkrafttreten der Satzung in  
     die Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss übergehen. 
 
 
§ 2     Aufnahme 
 
 
(1) Schülerinnen und Schüler werden nur aufgenommen, soweit freie Plätze vorhanden sind. 

Ein Anspruch auf  Aufnahme besteht nicht. Über die Aufnahme entscheidet die Schullei-
tung nach schriftlicher Zustimmung der Erziehungsberechtigten.  

 
(2) Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme ihres Kindes an der Nachmit-

tagsbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule ist für die Dauer eines Schuljah-
res an allen Schultagen verbindlich. Über die Teilnahme eines Kindes an der Nachmit-
tagsbetreuung wird zwischen Eltern und Schulträger ein schriftlicher Vertrag geschlossen. 

 
(3) Aufnahmen während des laufenden Schuljahres sind in begründeten Ausnahmefällen 

(z.B. Zuzüge, unvorhersehbarer Förder- bzw. Betreuungsbedarf) jeweils zum 1. eines 
Monats möglich. 

 
 
 

§  3     Abmeldung, Ausschluss 
 
(1) Eine vorzeitige Abmeldung durch die Erziehungsberechtigten während des laufenden 

Schuljahres ist mit einer Frist  von vier Wochen jeweils zum 1. eines Monats möglich bei 
1.  Änderung hinsichtlich der Personensorge für das Kind 
2.  Wechsel der Schule  
3.  längerfristiger Erkrankung des Kindes (mindestens vier Wochen). 

 
(2) Ein Kind kann durch die Schulleitung von der Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung 

ausgeschlossen werden, insbesondere wenn 
 
1.  das Verhalten des Kindes eine weitere Teilnahme nicht zulässt, 
2.  das Kind nicht regelmäßig teilnimmt, 
3.  die Erziehungsberechtigten die Elternbeiträge nach § 4 dieser Satzung nicht oder  
     nicht regelmäßig zahlen, 
4.  die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren bzw. sind. 

 
 
§  4     Elternbeiträge, Ermäßigungen 

 
(1) Für die Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule  

wird je Kind ein monatlicher Elternbeitrag erhoben. Zahlungspflichtig sind die Erzie-
hungsberechtigten der Kinder. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

(2) Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mo- 
     natliche öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Betriebskosten der Nachmittagsbetreuung 
     zu entrichten. Über die Höhe der zu zahlenden Beiträge erhalten die Beitragspflichtigen  
     einen Bescheid. 
 
(3) Die Höhe der Beitragssätze ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung. 
 
(4) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen 
Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
Dem Einkommen gemäß Satz 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das 
Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Hierzu gehört auch der Kinder-
zuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes. Der 300 € übersteigende Teil des Eltern-
geldes nach dem Bundeserziehungsgeldgesetzes wird als Einkommen angerechnet. Das Kin-
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften wird nicht zum 
Einkommen hinzugerechnet. Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsver-
hältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den 
Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung 
zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach 
diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10% der Einkünfte aus diesem Be-
schäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. Für das 
dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewäh-
renden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. 
 
(5) Maßgebend für die Ermittlung der Beitragshöhe ist das Jahreseinkommen aus dem vo-
rangegangenen Kalenderjahr. Abweichend von Satz 1 sind die voraussichtlichen Einkünfte 
eines Jahres zu berücksichtigen, wenn davon auszugehen ist, dass die neue Einkommenssi-
tuation voraussichtlich auf Dauer besteht. Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages erfolgt 
jeweils zu Beginn des Monats, der auf den Eintritt der tatsächlichen Veränderung folgt. Bei 
Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden Beitragsfest-
setzung wird das tatsächliche Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zu Grunde gelegt. 
 

Ö
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(6) Besucht mehr als ein Kind einer Familie die Nachmittagsbetreuung an einer Förderschule 
des Rhein-Kreises Neuss, so entfallen die Beiträge für das zweite und jedes weitere Kind. 
  
(7) Mit dem Beitrag für die Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung sind die Kosten der Ver-
pflegung nicht abgegolten. Diese werden den Erziehungsberechtigten gesondert in Rechnung 
gestellt. 
 
 
 
§  5     Zahlungspflicht, Fälligkeit 
 
(1) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in die Nachmittagsbetreuung; 

sie besteht grundsätzlich für jeweils ein Schuljahr. Wird ein Kind im laufenden Schuljahr 
aufgenommen oder verlässt ein Kind im laufenden Schuljahr die offene Ganztagsschule, 
ist der Elternbeitrag anteilig zu bezahlen.  

 
(2) Der Beitrag  ist monatlich fällig und zu dem im Zahlungsbescheid genannten Fälligkeits-

termin zu entrichten. Ist im Beitragsbescheid kein anderer Fälligkeitstermin genannt, wird 
der Beitrag 14 Kalendertage nach Erhalt des Bescheides fällig. 

 
 
 
§ 6     Inkrafttreten 

 
             Diese Satzung tritt am 01. August 2014 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die vom 

Kreistag am 18. Juni 2013 beschlossene Satzung außer Kraft. 
 

 
             Neuss/Grevenbroich, den 
 
 
              
 
              Hans-Jürgen Petrauschke 

Landrat 
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Anlage zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
offenen Ganztagsschule an Förderschulen des Rhein-Kreises Neuss vom ... 
 
Monatlicher Beitrag ab dem 01.08.2014 
 
 
Einkommen bis    monatlicher Beitrag 
 
25.000 €        0,00 € 
 
30.000 €      22,00 € 
 
35.000 €      31,00 € 
 
45.000 €      52,00 € 
 
55.000 €      68,00 € 
 
65.000 €               87,00 € 
 
75.000 €              118,00 € 
 
85.000 €     140,00 € 
 
95.000 €     150,00 € 
 
über 95.000 €     150,00 € 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  10.06.2014

51 - Jugendamt 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/0112/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Neue Satzung für das Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss 
 

Sachverhalt: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 22.05.2014 mit Beschluss-Nr. 
JhA/20140522/Ö2.2 dem Kreisausschuss empfohlen, dass der Kreistag die als Anlage 
beigefügte Satzung beschließt. Dieser Beschluss wurde am 28.05.2014 im Kreisausschuss 
bestätigt. 
 
 
Die Satzung des Jugendamtes wurde zuletzt mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 
14.02.2002 und der Bestätigung des Kreistages am 13.03.2002 durch die Aufnahme der 
Sportjugend im Kreissportbund Neuss e. V. als beratendes Mitglied geändert. 
 
Aufgrund von Rechtsvorschriften, die zwischenzeitlich geändert oder in Kraft getreten sind, 
ist es erforderlich, die Satzung vom 19.11.1994 zu aktualisieren.  
 
In der neuen Satzung sind diese Änderungen berücksichtigt und in Form einer 
Gegenüberstellung in der Anlage beigefügt.  
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag beschließt die Änderung der Satzung des Jugendamtes des Rhein-Kreises Neuss 
gem. Anlage.  
 
 
 
 
Anlagen: 

Jugendamtssatzung 

Ö  12
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Satzung für das Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss  

 vom 00.00.000 

 
 
 
Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss hat aufgrund der §§ 69 ff Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch 
(VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09. 2012 (BGBl. I S. 1108) des § 3 Abs. 2 des 
Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – Erstes AG-KJHG - in der 
Fassung vom 12.12.1990 (GV. NRW S. 664),des Dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes – Kinder und Jugendförderungsgesetz – (Drittes AG-KJHG 
– KJFöG) vom 12.10.2004 (GV. NRW. S. 572), beide letztgenannten Gesetze zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.02.2012 (GV. NRW. S. 97), des Vierten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern – Kinderbildungsgesetz 
(Viertes AG-KJHG – KiBiz) vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 462), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
13.11.2012 (GV. NRW. S. 510) und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –
GO NRW- in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), des § 5 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 646), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NW. S. 878), in seiner Sitzung am 18.06.2014 
folgende Satzung für das Jugendamt beschlossen: 
 
 
 

I. Das Jugendamt 
 

§ 1 
Aufbau 

 
Das Jugendamt besteht aus dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des Jugendamtes. 
 
 

§ 2 
Zuständigkeit 

 
Das Jugendamt ist nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung für alle 
Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe im Gebiet der Stadt Korschenbroich und der 
Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen zuständig. 
 
 

§ 3 
Aufgaben 

 
(1) Das Jugendamt ist Mittel- und Sammelpunkt aller Bestrebungen auf dem Gebiet der Jugendhilfe. 

Die Entfaltung der Persönlichkeit des Minderjährigen und die Stärkung und Erhaltung der 
Erziehungskraft der Familie sollen bei allen Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe im 
Vordergrund stehen. 

  
      Jugendamt 
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(2) Das Jugendamt arbeitet eng mit den Kräften der freien Jugendhilfe und allen behördlichen 

Stellen, die sich mit den Angelegenheiten der Kinder, Jugendlichen, jungen Menschen und 
Familien befassen, zusammen. Hierzu gehören insbesondere die übrigen Dienststellen der 
Verwaltung, das Jugendgericht, das Familiengericht, die Agentur für Arbeit sowie die Schul- und 
Polizeibehörden. Es beachtet hierbei die Selbständigkeit der freien Träger in ihrer Zielsetzung 
und Durchführung der Jugendhilfeaufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur. 

 
 
 

II. Der Jugendhilfeausschuss 
 

§ 4 
 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmberechtigte und 15 beratende Mitglieder an. Die 

Funktionsbezeichnungen nach dieser Geschäftsordnung gelten jeweils in der weiblichen oder 
männlichen Form. 

 
(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder der Vertretungskörperschaft oder von ihr gewählter 

Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind (§ 71 Abs. 1 Ziffer 1 SGB VIII), beträgt 
9, und die Zahl der Mitglieder, die von den im Bereich des Jugendamtes wirkenden und 
anerkannten freien Träger vorgeschlagen werden (§ 71 Abs. 1 Ziffer 2 SGB VIII), beträgt 6. 

 
(3) Die Mitglieder werden vom Kreistag gewählt. Für jedes Mitglied ist ein persönlicher Stellvertreter 

zu wählen. 
 
(4) Das Wahlverfahren richtet sich nach dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes (Erstes AG-KJHG), der Kreisordnung (KrO) und der Geschäftsordnung des 
Kreistages. 

  
Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuss an: 
 
a) der Hauptverwaltungsbeamte oder ein von ihm bestellter Vertreter; 
b) der Leiter des Jugendamtes oder dessen Vertreter; 
c) ein Richter des Vormundschaftsgerichtes oder des Familiengerichtes oder ein Jugendrichter, 

der von dem Präsidenten des Landgerichts Düsseldorf bestellt wird; 
d) ein Vertreter der Arbeitsverwaltung, der von dem Geschäftsführer der Agentur für Arbeit 

Mönchengladbach bestellt wird; 
e) ein Lehrer und eine Lehrerin - einer von diesen beiden aus dem Lehrkörper der 

berufsbildenden Schulen -, die vom Landrat bzw. vom Schulamt für den Rhein-Kreis Neuss 
bestellt werden; 

f) ein Vertreter der Polizei, der vom Landrat als Polizeibehörde bestellt wird; 
g) je eine Vertretung der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche sowie der jüdischen 

und der islamischen Kulturgemeinde, falls Gemeinden dieses Bekenntnisses im Bezirk des 
Jugendamtes bestehen; sie werden von der zuständigen Stelle der Religionsgemeinschaften 
bestellt; 

h) der Vorsitzende des Stadtjugendringes Korschenbroich; 
i) der Vorsitzende des Gemeindejugendringes Jüchen; 
j) der Vorsitzende des Gemeindejugendringes Rommerskirchen;  
k) eine Vertreterin oder ein  Vertreter der Sportjugend im Kreissportbund Neuss e.V.; 
l) eine Vertreterin oder ein Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände; 
m) Mitglieder gem. § 41 Abs. 3 Kreisordnung (KrO). 

 
Für jedes beratende Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen. 

Ö
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§ 5 

Teilnahme weiterer Personen 
 
(1) An den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses nehmen die Produktgruppenleiter des 

Jugendamtes teil. Weitere Fachkräfte des Jugendamtes können bei Bedarf hinzugezogen 
werden. 

 
(2) Der Jugendhilfeausschuss kann Sachverständige zur Teilnahme an Sitzungen einladen. 
 
 

§ 6 
Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 

 
(1) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere 

mit 
1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit 

Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 
2. der Jugendhilfeplanung und  
3. der Förderung der freien Jugendhilfe. 
 

(2) Der Jugendhilfeausschuss hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen 
der von der Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzungen 
und der von ihr gefassten Beschlüsse. Er soll vor jeder Beschlussfassung der 
Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe und vor der Berufung eines Leiters des 
Jugendamts gehört werden und hat das Recht, an die Vertretungskörperschaft Anträge zu 
stellen. Er tritt nach Bedarf zusammen und ist auf Antrag von mindestens einem Fünftel der 
Stimmberechtigten einzuberufen. Seine Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der 
Allgemeinheit, berechtigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger Gruppen 
entgegenstehen. 

 
(3) Der Jugendhilfeausschuss nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

 
1. Die Aufstellung von Richtlinien und Grundsätzen für 

a) die Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe; 
b) die Festsetzung der Leistungen oder der Hilfe zur Erziehung, soweit diese nicht  

durch Landesrecht geregelt werden; 
c) die Übertragung von einzelnen Geschäften oder Gruppen von Geschäften auf Träger der 

freien Jugendhilfe nach § 76 SGB VIII; 
d) Vorberatung des Haushaltsplanes der öffentlichen Jugendhilfe. 
 

2. Die Entscheidung über 
a) die Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII; 
b) die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nach § 4 Abs. 3, § 74 SGB VIII; 
c) die öffentliche Anerkennung nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 Erstes AG-KJHG; 
d) den Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung nach § 79, § 80 SGB VIII in Verbindung 

mit § 1 Abs. 3, § 18 Abs. 2 und § 21 Abs. 6 KiBiz; 
e) die Verteilung der bedarfsgerechten Kinderpauschalen nach § 19 KiBiz; 

die Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Jugendschöffen nach § 35 JGG; 
 

3. Die Anhörung vor der Berufung des Leiters des Jugendamtes nach § 71 Abs. 3 Satz 2 SGB 
VIII. 

 
4. Die Mitwirkung bei der Bearbeitung von Beschwerden und Widersprüchen gegen    

Entscheidungen, an welchen er beteiligt war. 
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§ 7 
Unterausschüsse 

 
Für einzelne Aufgaben der Jugendhilfe können bei Bedarf Unterausschüsse ohne 
Entscheidungsbefugnis gebildet werden. 
 
Die Mitglieder der Unterausschüsse werden vom Jugendhilfeausschuss aus seinen ordentlichen und 
stellvertretenden Mitgliedern gewählt. 
 
Er bestimmt auch den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. 
 
 
 

III. Die Verwaltung des Jugendamtes 
 

§ 8 
Eingliederung 

 
Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine besondere Dienststelle innerhalb der Kreisverwaltung. Sie 
zeichnet sich durch besondere Verantwortung gegenüber Kinder, Jugendlichen und Familien und übt 
diese Verantwortung eigenständig und vertraulich nach Maßgabe des SGB VIII aus.  
 
 

§ 9 
Aufgaben 

 
(1) Der Verwaltung des Jugendamtes obliegen alle laufenden Geschäfte im Jugendamtsbereich. 
(2) Die der Verwaltung des Jugendamtes obliegenden Aufgaben werden von dem Landrat oder in 

seinem Auftrage von dem Jugendamtsleiter durchgeführt. 
(3) Der Landrat oder in seinem Auftrage der Jugendamtsleiter ist verpflichtet, den Vorsitzenden des 

Jugendhilfeausschusses über alle wichtigen Angelegenheiten der Verwaltung des Jugendamtes 
zu unterrichten. 

 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 00.00.000 in Kraft. 
Zugleich tritt die Satzung vom 19.11.1993 außer Kraft. 
 
 
 
Neuss/Grevenbroich, 00.00.0000 
 
 
 
Petrauschke  
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  10.06.2014

51 - Jugendamt 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/0113/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Änderung der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von 
Elternbeiträgen im Zusammenhang mit dem neuen Förderverfahren von 
Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder nach KiBiz - 
NRW mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/2015 
 

Sachverhalt: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 22.05.2014 mit Beschlussnummer 
JhA/20140522/Ö3.1 beschlossen dem Kreistag vorzuschlagen, § 6 Absatz 6 der Satzung des 
Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von Elternbeiträgen vom 10.12.2008 in seiner 
Fassung vom 23.09.2011 ersatzlos zu streichen. Dieser Beschluss wurde am 28.05.2014 im 
Kreisausschuss bestätigt. 
 
 
Der Landschaftsausschuss des Landschaftsverbandes Rheinland hat in seiner Sitzung vom 
06.12.2013 auf Empfehlung des Landesjugendhilfeausschusses vom 14.11.2013 beschlossen, 
zum Kindergartenjahr 2014/2015 (01.08.2014 –31.07.2015) ein neues Fördersystem von  
Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz- NRW einzuführen. 
In seiner Sitzung vom 07.04.2014 hat der Landschaftsausschuss die neuen Förderrichtlinien 
beraten und verabschiedet. 
Nicht zuletzt durch die UN-Behindertenrechtskonvention sieht sich der Landschaftsverband 
Rheinland auch im Bereich der frühkindlichen Bildung in der Pflicht, eine Weiterentwicklung 
hin zur inklusiven Bildung voranzutreiben. Diesem inklusiven Gedanken folgend, der den 
Einbezug aller Mädchen und Jungen mit Behinderung in für sie bisher verschlossene 
Bildungs- und Betreuungsinstitutionen fordert, soll das künftige LVR-Förderverfahren 
Rahmenbedingungen schaffen, die in allen Tageseinrichtungen im Rheinland eine gute 
inklusive Bildung und Betreuung ermöglichen. Ziel ist zudem eine wohnortnahe Betreuung. 
In Ergänzung der Mittel des Landes NRW auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes 
(KiBiz) stellt der Landsc 
haftsverband Rheinland Trägern von Kindertageseinrichtungen (nicht für heilpädagogische 
Gruppen), ab dem 01.08.2014 freiwillig eine zusätzliche LVR-Kindpauschale pro Kind mit 
Behinderung in Höhe von 5.000,00 EUR zur Verfügung. 

Ö  13
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Die LVR-Kindpauschale ist für zusätzliche Fachkraftstunden (bei fünf Kindern mit 
Behinderung 19,5 Std.), sowie für eine Qualifizierung des Personals, einer 
Vernetzung/Kooperation mit vornehmlich interdisziplinär arbeitenden Einrichtungen sowie 
eine intensivierte Beratung der Eltern einzusetzen.  
Mit der neuen LVR-Förderung wird die bisherige Förderung der Einzelintegration und der 
integrativen Gruppen ersetzt. Die bisherigen Förderbestandteile der integrativen Gruppe 
(Gruppenpauschale, Leitungsfreistellung und Elternbeiträge) gehen in der Kindpauschale auf. 
Die bis zur Einführung der LVR-Kindpauschale genehmigten Plätze im Rahmen der 
Einzelintegration werden in das neue System überführt. Die Fördermittel hierfür gehen 
ebenfalls in der neuen LVR-Kindpauschale auf. 
Hinsichtlich der Elternbeiträge hat der LVR in seinem Rundschreiben 41 / 7 / 2013 darauf 
hingewiesen, dass diese von den Jugendämtern wieder bei den Eltern erhoben werden 
können. Das bisher praktizierte Vorabzugsverfahren im Rahmen der Festsetzung der KiBiz-
Betriebskosten entfällt zum  01.08.2014. 
In der Satzung des Rhein-Kreis Neuss über die Erhebung von Elternbeiträgen in 
Kindertageseinrichtungen vom 10.12.2008  werden im § 6  Absatz 6,  Eltern von Kindern mit 
einer Behinderung, denen eine Eingliederungshilfe nach dem SGB XII gewährt wird, vom 
Elternbeitrag freigestellt, da dieser vom Landessozialamt übernommen wird.  
 
Der Absatz lautet wie folgt: 
„ Beiträge für behinderte Kinder in integrativen Gruppen, denen Eingliederungshilfe gewährt 
wird, werden vom Landessozialamt übernommen. Die Beitragspflichtigen sind jedoch zum 
Nachweis des Einkommens gegenüber dem Jugendamt verpflichtet“. 
 
Da dies ab dem 01.08.2014 nicht mehr der Fall sein wird, schlägt die Verwaltung vor, den 
Absatz ersatzlos zu streichen. Dies hat zur Folge, dass zukünftig Eltern von Kindern mit einer 
Behinderung oder von Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind, einen Elternbeitrag 
zu leisten haben. 
 

Beschlussempfehlung: 

1. Der Kreistag beschließt, § 6 Absatz 6 der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die 
Erhebung von Elternbeiträgen vom 10.12.2008 in seiner Fassung vom 23.09.2011 
ersatzlos zu streichen. 

2. Die Beitragssatzung erhält folgende Fassung (s. Anlage). 

3. Die veränderte Satzung tritt zum 01.08.2014 in Kraft. 

 
 
 
Anlagen 
Satzung Elternbeiträge 
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             Anlage 

 
Satzung 

des Rhein-Kreises Neuss vom 01.08.2014 
über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen 

 
 
Aufgrund von § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.06.2008 (GV. NRW. S. 514), § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), geändert durch Gesetz vom 
19.02.2007 (BGBl. I, S. 122), § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (KiBiz) vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 462), geändert durch Gesetz vom 25.7.2011 
(GV.NRW.2011 S. 385) und § 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.12.2007 (GV. NRW. 2008, S. 8) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.06.2014  die 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Art der Beiträge und Zuständigkeit 
 

(1) Für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Korschenbroich und 
den Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen werden durch den Rhein-Kreis Neuss gemäß § 
23 KiBiz öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten erhoben.  
(2) Die Beitragshöhe ist sozial gestaffelt und ergibt sich aus der Beitragstabelle gemäß der 
Anlage zu dieser Satzung. 
 

§ 2 Beitragspflichtige 
 

Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellte Personen, mit denen das 
Kind zusammen lebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die 
Stelle der Eltern. Vollzeitpflegeeltern nach § 33 SGB VIII, denen ein Kinderfreibetrag nach § 
32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt wird, sind beitragspflichtig. 
 

§ 3 Ermittlung der Beitragshöhe 
 
Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten zu entrichten. Die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bemisst sich nach dem Jahreseinkommen der 
Beitragspflichtigen. Eine Ermittlung des Elternbeitrags entfällt, wenn und solange sich die 
Beitragspflichtigen durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Jugendamt des Rhein-Kreises 
Neuss zur Zahlung des höchsten Beitrags der gewählten Betreuungsform verpflichten. 
Empfänger von Arbeitslosengeld II und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
werden für die Dauer des Bezugs dieser Leistungen ohne Prüfung der tatsächlichen Höhe in 
die erste Einkommensstufe eingruppiert.  
 

§ 4 Einkommen 
 
(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern 
im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten 
aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht 
zulässig. Dem Einkommen sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 

 

Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen hinzuzurechnen. Das 
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechende Vorschriften sind nicht 
hinzuzurechnen.  
(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der 
Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine 
lebenslange Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem ermittelten Einkommen ein 
Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der 
Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach 
§ 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem ermittelten 
Einkommen abzuziehen. 
(3) Maßgebend für die Beitragshöhe ist das Jahreseinkommen in dem Jahr, für das der 
Elternbeitrag gezahlt werden muss. Grundsätzlich wird für die Beitragsbemessung zunächst 
das Jahreseinkommen herangezogen, das in dem der Angabe der Beitragspflichtigen 
vorangegangenen Kalenderjahr erzielt wurde. Abweichend hiervon wird dann, wenn das 
Einkommen voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen des 
vorangegangenen Kalenderjahres, das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats 
zugrunde gelegt. Wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde gelegt,  
so sind auch Einkünfte hinzuzurechnen, die zwar nicht im letzten Monat bezogen wurden, 
aber im laufenden Jahr anfallen. Soweit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist auf 
das zu erwartende Jahreseinkommen abzustellen. Ändern sich die persönlichen oder 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen, so wird der Elternbeitrag ab dem 
Kalendermonat der Änderung neu festgesetzt. 
 

§ 5 Einkommensstufen, Beitragshöhe, Beitragszeitraum 
 

(1) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der Beitragstabelle als Anlage zu dieser 
Satzung. Die Faktoren zur Bestimmung des Beitrags sind das Jahreseinkommen der 
Beitragspflichtigen, das Alter des Kindes und die mit dem Träger der Tageseinrichtung 
vereinbarte wöchentliche Betreuungszeit.  
(2) Besucht ein Kind, welches das 2. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, eine 
Tageseinrichtung für Kinder, so ist unabhängig von der in Anspruch genommenen 
Gruppenart der Beitrag für Kinder unter 2 Jahren bis zum Ende des Monats zu entrichten, in 
dem das Kind das 2. Lebensjahr vollendet.  
(3) Ebenso ist für Zweijährige der entsprechende Beitrag bis zum Ende des Monats zu 
entrichten, in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet. Hiervon ausgenommen sind Kinder, 
die zum Beginn des Kindergartenjahres aufgenommen werden und vor dem 01.11. des 
gleichen Jahres das 3. Lebensjahr vollenden.  
(4) In Abstimmung mit dem Jugendamt bietet der Träger eine oder mehrere 
Betreuungsvarianten an, unter denen die Eltern im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Kontingente ihre gewünschte wöchentliche Betreuungszeit auswählen und mit dem Träger 
vertraglich vereinbaren.  
(5) Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr. Unabhängig von der tatsächlichen 
Inanspruchnahme wird der maßgebliche Beitrag für die Betreuungsform erhoben, für die das 
Kind angemeldet ist. Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der Tageseinrichtung 
nicht berührt.  
(6) Die Beitragspflicht beginnt mit dem 01. des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung 
aufgenommen wird. Sie endet grundsätzlich mit dem Ablauf des Kindergartenjahres, zu 
dessen Ende das Kind die Einrichtung verlässt; das Kindergartenjahr entspricht dem 
Schuljahr. Eine Kündigung vor Ablauf des Kindergartenjahres ist im Rahmen des 
Betreuungsvertrags mit dem Träger des Kindergartens möglich; 3 Monate vor Ende des 
Kindergartenjahres jedoch nur, wenn die Kündigung aufgrund eines Umzugs geboten ist 
oder die Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung bestehen. 

Ö
  13

79/90



 

 
 
 

§ 6 Beitragsbefreiung und -ermäßigung 
 
(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 an die Stelle 
der Eltern treten, gleichzeitig eine Tageseinrichtung, so entfallen die Beiträge für das zweite 
und jedes weitere Kind. Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung nach Satz 1 unterschiedlich 
hohe Beiträge, so ist der höhere Beitrag zu zahlen. 
(2) Die Inanspruchnahme von Angeboten durch Kinder, die am 01. August  des Folgejahres 
schulpflichtig werden, ist in dem Kindergartenjahr, das der Einschulung vorausgeht, 
beitragsfrei. Die Beitragsbefreiung gilt auch für vorzeitig einzuschulende Kinder nach 
Maßgabe des § 23 Abs. 3 Kinderbildungsgesetzes. 
(3) Besuchen gleichzeitig Geschwister des Kindes eine Einrichtung, dessen Besuch nach 
Absatz 2 beitragsfrei ist, ist für das zweite Kind der Differenzbetrag  zwischen dem höheren 
Beitrag  und dem freizustellenden Beitrag zu zahlen, wenn der Beitrag für das jüngere Kind 
höher ist. 
(4) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach  
§ 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, ist ein Elternbeitrag zu 
zahlen, der sich nach der Elternbeitragsstaffel für die zweite Einkommensgruppe ergibt, es 
sei denn, nach Satz 1 ergibt sich ein niedrigerer Betrag. 
(5) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht 
zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). 
 

§ 7 Auskunfts- und Anzeigepflichten 
 
(1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilt der Träger der Kindertageseinrichtung dem 
Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss unverzüglich die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, 
Betreuungszeiten und Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden 
Angaben zu den Beitragspflichtigen mit. 
(2) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Beitragspflichtigen dem 
Jugendamt schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe ihren 
Beiträgen zugrunde zu legen ist. Zum Nachweis des maßgeblichen Jahreseinkommens 
müssen die Beitragspflichtigen innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung des 
Erklärungsvordrucks Auskunft über ihr Einkommen und die sonstigen für die 
Beitragsermittlung bedeutsamen Verhältnisse geben.  
(3) Änderungen der Einkommensverhältnisse sind unverzüglich anzugeben und 
nachzuweisen. 
(4) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzeigepflichten nicht oder nicht in 
ausreichendem Maße nach, so wird der Beitrag nach der höchsten Einkommensstufe 
festgesetzt.  
 

§ 8 Festsetzung des Elternbeitrags, Fälligkeit 
 
(1) Die Festsetzung des Elternbeitrags erfolgt durch Bescheid des Jugendamtes des Rhein-
Kreises Neuss. Der Elternbeitrag wird als voller Monatsbeitrag erhoben und ist jeweils am 01. 
eines jeden Monats für den laufenden Monat fällig. 
(2) Ist zu Betreuungsbeginn eine abschließende Beitragsfestsetzung nicht möglich, etwa weil 
erforderliche Unterlagen vom Beitragspflichtigen noch nicht vorgelegt wurden, so kann das 
Jugendamt aufgrund einer Vorausschätzung Abschlagszahlungen als vorläufig festgesetzten 
Beitrag verlangen. Die Abschlagszahlungen sind jeweils am 01. eines jeden Monats für den 
laufenden Monat fällig. 

 

Die endgültige Festsetzung erfolgt rückwirkend und unverzüglich nach Wegfall der 
Festsetzungshindernisse. Soweit der Beitragspflichtige eine Nachzahlung zu leisten hat, ist 
diese einen Monat nach Zugang des entsprechenden Festsetzungsbescheides fällig. 
Erhält das Jugendamt im Nachhinein nach Ablauf des Jahres Kenntnis davon, dass das 
tatsächliche Jahreseinkommen in dem Jahr, für das der Elternbeitrag gezahlt werden musste, 
niedriger oder höher ist als das bei der Beitragsbemessung zugrunde gelegte Einkommen, 
und rechtfertigt das tatsächliche Jahreseinkommen die Einordnung in eine andere 
Einkommensstufe, dann wird der Elternbeitrag für das vergangene Jahr rückwirkend neu 
festgesetzt. Soweit der Beitragspflichtige eine Nachzahlung zu leisten hat, ist diese einen 
Monat nach Zugang des entsprechenden Festsetzungsbescheides fällig. 
 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2014 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die am 10.12.2008 in der Fassung vom 23.09.2011 vom Kreistag 
beschlossene Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von Elternbeiträgen in 
Kindertageseinrichtungen außer Kraft.  
 
 
 
Grevenbroich, den  
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  20.06.2014

507 - Seniorenhäuser 

Sitzungsvorlage-Nr. 507/0122/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Änderung der Betriebssatzung für die Seniorenhäuser des Rhein-Kreises 
Neuss 
 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Kreistages am 18.06.2014 hat sich der Kreistag darauf verständigt, die 
Zahl der Mitglieder des Betriebsausschusses Seniorenhäuser auf 9 zu erhöhen. 
 

Beschlussempfehlung: 

1. Der Kreistag beschließt § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung für die Seniorenhäuser des Rhein-
Kreises Neuss wie folgt neu zu fassen: „Der Betriebsausschuss für die Seniorenhäuser des 
Rhein-Kreises Neuss besteht aus 9 Mitgliedern.“ 

2. Die Änderung tritt zum 01.08.2014 in Kraft 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  02.06.2014

ZS 2 - Controlling/Organisation 

Sitzungsvorlage-Nr. ZS2/0111/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme der Aufgaben nach 
dem Landesbetreuungsgesetz der Stadt Grevenbroich durch den Rhein-
Kreis Neuss 
 

Sachverhalt: 

Im Rahmen der Überlegungen zur interkommunalen Zusammenarbeit hat der Rhein-Kreis 
Neuss der Stadt Grevenbroich angeboten, die Aufgaben nach dem Landesbetreuungsgesetz 
in seine Zuständigkeit zu übernehmen.  
 
Gleichzeitig hat der Kreis angeboten, den mit der Aufgabe befassten fachspezifischen 
Mitarbeiter der Stadt in seinen Dienst zu übernehmen.  
 
Mit der Wahrnehmung der betreuungsrechtlichen Aufgaben sind beim Rhein-Kreis Neuss 
neun Mitarbeiter beschäftigt, die sich in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Betreuuern 
bzw. Berufsbetreuern um rund 2.460 Menschen kümmern. Diese personelle Ausstattung 
ermöglicht eine effektive und breitgefächerte Aufgabenwahrnehmung.  
Für die Stadt Grevenbroich bedeutet die Übernahme eine wirtschaftliche und qualitative 
Verbesserung.  
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag beschließt den Abschluss der beigefügten "Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss über die Übernahme der 
Aufgaben nach dem Landesbetreuungsgesetz der Stadt Grevenbroich durch den Rhein-Kreis 
Neuss". 
 
 
 
Anlagen: 

Entwurf ö-r.V Stand 07.04.2014 
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Stand: 07.04.2014 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 über die Übenahme dere Aufgaben nach dem Landesbetreuungsgesetz  

der Stadt Grevenbroich durch den Rhein-Kreis Neuss 
 

 
Zwischen der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss wird gem. §§ 23 ff des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) (SGV NRW 202) i.V.m. § 4 Abs. 8 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) (SGV NRW 2023) 
sowie § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (LBtG) (SGV NRW 
2170) folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen: 
 
 
§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 
 
Die zuständige Behörde ist nach § 1 des Landesbetreuungsgesetzes für 
Betreuungsangelegenheiten im Sinne des § 1 des Betreuungsbehördengesetzes vom 12. 
September 1990 (BGBl. I S. 2002, 2025) die Stadt Grevenbroich als Große kreisangehörige 
Stadt. 
 
Die Stadt Grevenbroich überträgt dem Rhein-Kreis Neuss die Aufgaben nach dem 
Betreuungswesen im Wege der Delegation nach § 23 Abs. 1 GKG 1. Alternative, der Kreis 
übernimmt die Aufgabe in seine Zuständigkeit. 
 
Der Kreis bietet wöchentlich eine Sprechstunde in Grevenbroich an, solange hierzu ein Bedarf 
besteht.  
 
 
§ 2 Personalübernahme 
 
Die Stadt Grevenbroich leitet einen für die Aufgabe zuständigen Bediensteten zum Rhein-
Kreis Neuss über.  
Über den Einsatz des übergeleiteten Personals entscheidet der Kreis.  
Im Falle der Beendigung dieser Vereinbarung übernimmt die Stadt Grevenbroich 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im gleichen Umfang, wie das beim Rhein-Kreis Neuss zur 
Aufgabenerledigung für die Stadt eingesetzte Personal.  
 
 
§ 3 Kostenerstattung 
 
Der Kreis erhält von der Stadt eine pauschale Kostenerstattung. Bei wesentlichen Änderungen 
im Aufgabenbestand erfolgt eine Überprüfung und ggf. Anpassung der Personalausstattung  
und damit der Erstattungspauschale. 
 
Die Kostenerstattung umfasst die Personal- und Sachkosten für die übergeleitete 
sozialpädagogische Fachkraft in Höhe der derzeitigen Eingruppierung und einer halben 
Verwaltungskraft des mittleren Dienstes der Besoldungsstufe A 7. Scheidet die übergeleitete 
sozialpädagogische Fachkraft aus, umfasst die Kostenerstattung für die sozialpädagogische 
Fachkraft die in der Betreuungsstelle des Kreises dann übliche tarifliche Eingruppierung, 
derzeit Entgeltgruppe S 12. Die Zahlungen erfolgen anteilig zum 15.02., 15.05., 15.08 und 
15.11 eines Jahres. 
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Stand: 07.04.2014 

Der pauschalen Kostenerstattung werden die jeweils aktuellen Personalkostentabellen der 
KGSt zugrunde gelegt. Entsprechendes gilt für die Erstattung der Sachkosten. Nach 
Fortschreibung der Kosten eines Arbeitsplatzes durch die KGSt wird eine Anpassung des 
Jahreswertes vorgenommen. Der angepasst Jahreswert ist vom 01.01. des Jahres an zu zahlen, 
das auf die Bekanntgabe des aktualisierten Berichts der KGSt folgt. 
 
 
§ 4 Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 
Die Vereinbarung wird am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf wirksam, frühestens zum                  . Sie gilt für mindestens 
fünf Jahre. Die Geltungsdauer verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre, wenn die 
Vereinbarung nicht von einem Vertragspartner spätestens ein Jahr vor Fristablauf schriftlich 
gekündigt wird.  
 
 
§ 5 Außerordentliche Kündigung 
 
Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung dieser Vereinbarung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. 
 
 
§ 6 Streitigkeiten 
 
Bei Streitigkeiten über die Anwendung dieser Vereinbarung ist die Bezirksregierung 
Düsseldorf als Schiedsstelle anzurufen.  
 
 
§ 7 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies 
nicht die Wirksamkeit der übrigen in dieser Vereinbarung enthaltenen Regelungen. Sofern die 
unwirksame Bestimmung nicht ersatzlos fortfallen kann, ist sie durch eine solche zu ersetzen, 
die dem beabsichtigten Sinn und Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt, sofern die 
Vereinbarung lückenhaft sein sollte. 
 
Für die Stadt Grevenbroich  
 
Grevenbroich, den  
 
 
____________________    ______________________ 
Bürgermeisterin     Dezernent 
 
 
Für den Rhein-Kreis Neuss 
 
Neuss/Grevenbroich den  
 
____________________    _______________________ 
Landrat      Allgemeiner Vertreter 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  20.06.2014

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/0126/XVI/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 01.07.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Thema 
"Verbraucherberatung im Rhein-Kreis Neuss" vom 17.06.2014 
 
 
 
Anlagen: 

Antrag B'90 

Ö  16.1

87/90



88/90



 

 
 
www.gruene-rkn.de 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Petrauschke! 

 

Für die Sitzung des Kreistages am 01. Juli 2014 stellen wir nachstehenden Antrag: 

 

Der Kreistag beschließt:  

Mit Beginn der neuen Wahlperiode wird die Verwaltung erneut gebeten, die (Mit-) Finanzierung 

einer weiteren Verbraucherzentrale im Kreisgebiet zu prüfen und den Fachausschüssen sowie dem 

Kreistag das Ergebnis der Prüfung zu erläutern. 

 

Begründung: 

Soweit eine Komplementärfinanzierung darstellbar ist, können - möglicherweise ab 2015 - 

Landesmittel erwartet werden. Es gibt landesweite Beispiele dafür, dass der Rhein-Kreis Neuss nicht 

zwingend den kommunalen Anteil alleine tragen muss; dieser könnte (zusammen) mit der Kommune 

eines weiteren Standortes und gegebenenfalls weiteren Städten und - alternativ oder anteilig - auch 

durch eingeworbene Spenden öffentlich-rechtlicher Institutionen aufgebracht werden. 

 

Es ist nicht länger politisch vermittelbar, dass der belegbare Beratungsmehrbedarf auch zukünftig 

durch die Haushalte benachbarter kreisfreier Städte finanziert wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Erhard Demmer  MdL Hans Christian Markert 

Fraktionsvorsitzender  Kreistagsabgeordneter 

 

 

D/ Kreistagsbüro und Fraktionsgeschäftsstellen im Rhein-Kreis Neuss - per Email 

 

Rhein-Kreis Neuss 

Herrn Landrat 

Hans-Jürgen Petrauschke 

 

Fax-Nr. +49 2181 6012400 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KTF, SCHULSTR. 1, 41460 NEUSS FRAKTION IM RHEIN-KREIS NEUSS 

 

Erhard Demmer 

Fraktionsvorsitzender 

 

 

Schulstraße 1 

41460 Neuss 

Tel:  +49 (2131) 1666-81 

Fax: +49 (2131) 1666-83 

fraktion@gruene-rkn.de 

 

 

Neuss, 17. Juni 2014 
Hans Christian Markert / R. Dorner-Müller 

Verbraucherberatung im Rhein-Kreis Neuss 

Weitere Beratungsstelle einrichten 
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